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A. Amtliche Texte

Gesetze

80 Gesetz Nr. 1916  
 zur Schaffung von Bündnissen  
 für Investition und Dienstleistung  
 (BIDG)

Vom 18. Januar 2017

Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz be-
schlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1 
Grundsatz und Ziel

Mit diesem Gesetz wird unter Wahrung der städtebau-
lichen Ziele der Gemeinde angestrebt, Innenstädte, 
Stadtteil- und Gemeindezentren zu stärken, zur För-
derung der Wirtschaft beizutragen und die Versorgung 
der Bevölkerung mit Waren und Dienstleistungen zu 
verbessern. Grundstückseigentümerinnen und Grund-
stückseigentümern sowie anderen Betroffenen vor 
Ort soll zu diesem Zweck ein rechtlicher Rahmen zur 
Verfügung gestellt werden, damit sie in Eigenverant-
wortung Bündnisse für Investition und Dienstleistung 
gründen und in eigener Organisation und Finanzver-
antwortung Umfeld verbessernde Maßnahmen durch-
führen können. Ziel der Schaffung eines Bündnisses 
für Investition und Dienstleistung ist es, die Standort-
qualität für Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Ge-
werbetriebe zu verbessern und die Attraktivität für 
Kunden, Besucher und Bewohner zu erhöhen.

§ 2 
Aufgaben

(1) Aufgabe eines Bündnisses für Investition und 
Dienstleistung ist es, Maßnahmen selbst zu ergreifen 
oder anzuregen, die geeignet sind, das in § 1 genannte 
Ziel zu verwirklichen. Hierzu kommen insbesondere in 
Betracht:
1. Erarbeitung von Konzepten für die künftige Ent-

wicklung des Bündnisses für Investition und 
Dienstleistung,

2. Erbringung von Dienstleistungen,
3. Finanzierung und Durchführung von Baumaßnah-

men sowie Sachinvestitionen in Abstimmung mit 
den jeweiligen Berechtigten,

4. Grundstücksbewirtschaftung,
5. Pflege und Ausbau des Geschäftsbestandes,
6. Durchführung von gemeinschaftlichen Veranstal-

tungen, Marketing, Werbung,
7. Abschluss von Vereinbarungen mit öffentlichen 

Stellen oder ansässigen Betrieben über die Durch-
führung von Maßnahmen,

8. Abgabe von Stellungnahmen in förmlichen oder 
nicht förmlichen Anhörungsverfahren,

9. Leerstandsmanagement,
10. Erhalt und Erweiterung des Branchenmixes.
(2) Durch die Tätigkeit der Bündnisse für Investition 
und Dienstleistung bleiben das Land, die Gemeinde-
verbände, die Gemeinden sowie die sonstigen juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts in ihren Zu-
ständigkeiten unberührt und werden hierdurch nicht 
verpflichtet; dies gilt auch für Folgelasten der Maßnah-
men des Bündnisses für Investition und Dienstleistung 
nach Absatz 1, die sich insbesondere auf die Zeit nach 
seiner Auflösung nach § 9 auswirken. § 6 Absatz 3 
Satz 4 bleibt hiervon unberührt.
(3) Die konkreten Ziele und Maßnahmen werden für 
jedes Bündnis für Investition und Dienstleistung in 
einem Maßnahmen- und Finanzierungskonzept festge-
legt.

§ 3 
Aufgabenträger

(1) Ein Bündnis für Investition und Dienstleistung hat 
keine eigene Rechtspersönlichkeit. Seine Aufgaben 
werden von einem Aufgabenträger wahrgenommen.
(2) Aufgabenträger kann jede natürliche oder juristi-
sche Person sein, die sich freiwillig der Aufsicht durch 
die Gemeinde nach § 6 Absatz 3 unterwirft.
(3) Der Aufgabenträger muss persönlich und finan-
ziell zuverlässig sein, um unter Berücksichtigung der 
nach den Vorschriften dieses Gesetzes zu erwartenden 
Einnahmen seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen 
zu können. Näheres regelt die nach § 4 zu erlassende 
Satzung und der abzuschließende öffentlich-rechtliche 
Vertrag.
(4) Der Aufgabenträger kann die Wahrnehmung ein-
zelner Aufgaben Dritten übertragen. Der Aufgaben-
träger bleibt in diesem Fall gegenüber der Gemeinde 
verantwortlich.

§ 4 
Einrichtung

(1) Die Gemeinde wird ermächtigt, auf Antrag eines 
Aufgabenträgers durch Satzung räumlich zusammen-
hängende, genau bezeichnete Bereiche des Gemein-
degebiets als Bündnis für Investition und Dienstleis-
tung einzurichten, wenn der Aufgabenträger sich in 
einem öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der Gemeinde 
verpflichtet hat, die sich aus diesem Gesetz und dem 
Maßnahmen- und Finanzierungskonzept ergebenden 
Verpflichtungen, Ziele, Aufgaben und Verantwortlich-
keiten umzusetzen.
(2) In der Satzung sind neben der Gebietsabgrenzung 
die Ziele und Maßnahmen des Bündnisses für Inves-
tition und Dienstleistung (§ 2), der Aufgabenträger 
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(§ 4), der Hebesatz (§ 7 Absatz 2), die von der Abga-
benpflicht Befreiten (§ 7 Absatz 6) und die Laufzeit 
(§ 9) festzulegen sowie Regelungen über die Folgekos-
ten zu treffen.
(3) In den Geltungsbereich der Satzung nach Absatz 1 
können auch Teile von Grundstücken einbezogen wer-
den. Die Geltungsbereiche mehrerer Satzungen nach 
Satz 1 dürfen sich nicht überschneiden.

§ 5 
Antragsverfahren

(1) Der Antrag auf Einrichtung eines Bündnisses für 
Investition und Dienstleistung ist bei der zuständigen 
Gemeinde schriftlich zu stellen.
(2) Antragsberechtigt ist ein Aufgabenträger, wenn er 
die schriftliche Zustimmung der Eigentümerinnen und 
Eigentümer von mindestens 15 Prozent der Anzahl der 
im Bereich des Bündnisses für Investition und Dienst-
leistung gelegenen, dem Grunde nach abgabenpflichti-
gen Grundstücke nachweisen kann, deren vom Bereich 
des Bündnisses für Investition und Dienstleistung 
erfasste Fläche zugleich mindestens 15 Prozent der 
Gesamtgrundstücksfläche beträgt. Besteht an einem 
Grundstück in diesem Bereich Wohnungs-, Mit- oder 
Teileigentum, so zählen die Zustimmungserklärungen 
der Wohnungs-, Mit- und Teileigentümerinnen und 
Wohnungs-, Mit- und Teileigentümer bei der Berech-
nung nach Satz 1 entsprechend ihrem Wohnungs-, Mit- 
und Teileigentumsanteil.
(3) Grundstücke im Sinne des Gesetzes sind alle im 
Grundbuch verzeichneten Flächen mit Ausnahme der 
im Eigentum der öffentlichen Hand stehenden Flä-
chen. Soweit das Grundstück mit einem Erbbaurecht 
belastet ist, sind die Erbbauberechtigten Grundstücks-
eigentümer im Sinne dieses Gesetzes.
(4) Mit dem Antrag zur Errichtung eines Bündnisses 
für Investition und Dienstleistung sind der Gemeinde 
vorzulegen:
1. Darstellung der Gebietsabgrenzung einschließlich 

ihrer Begründung,
2. Maßnahmen- und Finanzierungskonzept für die 

Laufzeit des Vorhabens,
3. Entwurf einer Satzung.
Die Antragsunterlagen sollen nach Möglichkeit vom 
Aufgabenträger zugleich im Internet allgemein zu-
gänglich gemacht werden.
(5) Ein nach Absatz 2 zur Antragstellung Berechtigter 
hat Anspruch darauf, dass ihm von der Gemeinde unter 
Beachtung der Vorschriften des § 30 der Abgabenord-
nung in der jeweils geltenden Fassung die bekannten 
Namen und Anschriften der nach § 7 Absatz 4 Satz 2 
bis 4 dem Grunde nach Abgabenpflichtigen im vorge-
sehenen Gebiet, die Gesamthöhe der für die im vorge-
sehenen Gebiet gelegenen Grundstücke festgestellten 
Einheitswerte, soweit sie für die Abgabenerhebung zu 
berücksichtigen sind, und der Mittelwert nach § 7 Ab-
satz 3 mitgeteilt werden. Der Aufgabenträger darf die 
ihm bekannt gemachten Daten nur für Zwecke dieses 
Gesetzes verwenden und stellt sicher, dass eine zweck-

widrige Verwendung ausgeschlossen ist. Die Daten 
sind zu vernichten, sobald sie für die Zwecke dieses 
Gesetzes nicht mehr benötigt werden.

(6) Der Antrag auf Einrichtung eines Bündnisses für 
Investition und Dienstleistung wird von der Gemeinde 
abgelehnt, wenn

1. der Aufgabenträger die an ihn nach diesem Gesetz 
gestellten Anforderungen nicht erfüllt,

2. das Maßnahmen- und Finanzierungskonzept zur 
Verwirklichung der Ziele nach § 1 und der Aufga-
ben nach § 2 nicht geeignet ist,

3. öffentliche Belange oder Rechte Dritter beein-
trächtigt werden,

4. die Abgabenpflichtigen unverhältnismäßig belas-
tet würden,

5. die Folgekostenproblematik nicht hinreichend ge-
klärt ist oder

6. die Gemeinde nicht bereit ist, die Folgekosten zu 
übernehmen.

Ein Rechtsanspruch auf Erlass einer Satzung besteht 
nicht.

(7) Wird der Antrag nicht nach Absatz 6 abgelehnt, legt 
die Gemeinde die vollständigen Antragsunterlagen für 
die Dauer eines Monats öffentlich aus. Ort und Dau-
er der Auslegung sind mindestens eine Woche vorher 
ortsüblich öffentlich bekannt zu machen. In der Be-
kanntmachung ist darauf hinzuweisen, dass während 
der Auslegungszeit Anregungen vorgebracht werden 
können und die dem Grunde nach Abgabenpflichti-
gen im Bündnis für Investition und Dienstleistung das 
Recht haben, der Einrichtung des Bündnisses für In-
vestition und Dienstleistung schriftlich zu widerspre-
chen. Die dem Grunde nach Abgabenpflichtigen, de-
ren Name und Anschrift der Gemeinde bekannt sind, 
sowie die betroffenen Träger öffentlicher Belange sol-
len von der Gemeinde schriftlich von der Auslegung 
benachrichtigt werden. Die fristgemäß vorgebrachten 
Anregungen sind zu prüfen. Die Gemeinde kann einen 
Erörterungstermin durchführen unter Beteiligung der 
betroffenen Eigentümerinnen und Eigentümer und der 
natürlichen oder juristischen Personen, die Stellung-
nahmen abgegeben haben.

(8) Ändert der Aufgabenträger nach der öffentlichen 
Auslegung wesentliche Bestandteile des Maßnahmen- 
und Finanzierungskonzeptes, wird das Anhörungsver-
fahren gemäß Absatz 7 wiederholt.

(9) Widersprechen die Eigentümerinnen und Eigen-
tümer von mehr als einem Drittel der Anzahl der im 
Bereich des Bündnisses für Investition und Dienst-
leistung gelegenen, dem Grunde nach abgabenpflich-
tigen Grundstücke oder von mehr als einem Drittel der 
Flächen dieser Grundstücke bis zum Ende der Ausle-
gungszeit der Einrichtung des Bündnisses für Investi-
tion und Dienstleistung und werden diese Einsprüche 
im Rahmen des Anhörungsverfahrens nicht zurückge-
nommen oder auf andere Weise erledigt, ist der Antrag 
von der Gemeinde abzulehnen. Absatz 2 Satz 2 gilt 
entsprechend.
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(10) Die Gemeinde informiert den Aufgabenträger 
unverzüglich schriftlich über ihren Beschluss. Der 
Beschluss soll ortsüblich öffentlich bekannt gemacht 
werden.

§ 6 
Umsetzung und Überwachung

(1) Der Aufgabenträger setzt das Maßnahmen- und 
Finanzierungskonzept um. Hierzu stellt er bis zum 
30. September des jeweiligen Kalenderjahres einen 
Maßnahmen- und Wirtschaftsplan für das Folgejahr 
auf, legt diesen der Gemeinde vor und macht ihn den 
Abgabenpflichtigen bekannt durch öffentliche Be-
kanntmachung im Bekanntmachungsorgan der Ge-
meinde oder durch Hinweis im Bekanntmachungs-
organ auf den bei der Gemeinde zur Einsichtnahme 
ausliegenden Maßnahmen- und Wirtschaftsplan sowie 
nach Möglichkeit im Internet. Bei der Aufstellung des 
Plans sind die Abgabenpflichtigen des Bündnisses für 
Investition und Dienstleistung in geeigneter Weise zu 
beteiligen.

(2) Weicht ein Maßnahmen- und Wirtschaftsplan von 
den Vorgaben des Maßnahmen- und Finanzierungs-
konzepts nicht nur unerheblich ab, ist in der Bekannt-
machung darauf hinzuweisen, dass die Abgabenpflich-
tigen des Bündnisses für Investition und Dienstleistung 
berechtigt sind, diesem Plan innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe zu widersprechen. Widersprechen 
die Eigentümerinnen und Eigentümer von mehr als ei-
nem Drittel der Anzahl der im Bereich des Bündnisses 
für Investition und Dienstleistung gelegenen, abga-
benpflichtigen Grundstücke oder von mehr als einem 
Drittel der Flächen dieser Grundstücke oder versagt 
die Gemeinde ihre Zustimmung zur Abweichung, ist 
der Maßnahmen- und Wirtschaftsplan an das Maß-
nahmen- und Finanzierungskonzept anzupassen. § 5 
Absatz 2 Satz 2 und § 6 Absatz 3 Satz 2 bis 6 gelten 
entsprechend.

(3) Die für das Bündnis für Investition und Dienst-
leistung zuständige Gemeinde überwacht die ord-
nungsgemäße Geschäftsführung des Aufgabenträgers, 
wobei sie sich zur Unterstützung der Kontrolle einer 
sachverständigen Person oder Stelle bedienen darf. Die 
Geschäftsführung hat die rechtlichen Anforderungen 
an eine ordnungsgemäße Führung eines durchschnitt-
lichen Unternehmens zu erfüllen. Hilft der Aufga-
benträger begründeten Beanstandungen nicht ab oder 
verletzt er seine Pflicht grob, kann die Gemeinde den 
Aufgabenträger abberufen und den öffentlich-rechtli-
chen Vertrag kündigen. In diesem Fall nimmt die Ge-
meinde die Aufgaben des Bündnisses für Investition 
und Dienstleistung bis zum Abschluss eines öffentlich-
rechtlichen Vertrages mit einem neuen Aufgabenträger 
oder bis zur Aufhebung der Satzung nach § 4 wahr. Für 
die Bestellung eines neuen Aufgabenträgers gelten die 
Vorschriften des § 5 Absatz 2, 8 und 10 entsprechend 
mit der Maßgabe, dass die Auslegungsfrist auf zwei 
Wochen begrenzt wird. Der abberufene Aufgabenträ-
ger überträgt die bei ihm vorhandenen Mittel und Da-
ten des Bündnisses für Investition und Dienstleistung 
im Fall des Satzes 4 der Gemeinde, im Übrigen dem 
neuen Aufgabenträger, und vernichtet dann die bei 

ihm vorhandenen personenbezogenen Daten, soweit er 
nicht zur Aufbewahrung verpflichtet ist.

(4) Die Gemeinden unterliegen bei ihrer Tätigkeit 
nach diesem Gesetz der Aufsicht durch die oberste 
Aufsichtsbehörde. Diese beschränkt sich darauf, dass 
sie ihre Aufgaben im Einklang mit dem geltenden 
Recht erfüllen (allgemeine Körperschaftsaufsicht). 
Die §§ 129 bis 135 und 137 des Kommunalselbstver-
waltungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geän-
dert durch das Gesetz vom 15. Juni 2016 (Amtsbl. I 
S. 840), in der jeweils geltenden Fassung, gelten ent-
sprechend, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt 
ist. Die Gemeinden unterrichten die oberste Aufsichts-
behörde unverzüglich schriftlich über die Einrichtung 
und Verlängerung eines Bündnisses für Investition und 
Dienstleistung.

(5) Oberste Aufsichtsbehörde ist das Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr. Das Ministe-
rium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung diese Aufsichts-
funktion auf andere Stellen zu übertragen.

§ 7 
Abgabenfestsetzung und -erhebung

(1) Zur Finanzierung der Aufgaben der Bündnisse für 
Investition und Dienstleistung wird durch die zustän-
dige Gemeinde eine Abgabe festgesetzt und erhoben. 
Die Gemeinde muss die Abgabe in einer dem Haus-
haltsplan beigefügten Anlage dokumentieren.

(2) Die Höhe der Abgabe für die Gesamtlaufzeit des 
Bündnisses für Investition und Dienstleistung errech-
net sich für die Abgabenpflichtigen als Produkt aus 
dem Hebesatz und dem nach den Vorschriften des 
Bewertungsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I S. 230), zuletzt 
geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 2. Novem-
ber 2015 (BGBl. I S. 1834), in der jeweils geltenden 
Fassung festgestellten Einheitswert des jeweiligen 
Grundstücks. Der Hebesatz entspricht dem Quotienten 
aus dem Aufwand gemäß dem Maßnahmen- und Fi-
nanzierungskonzept und der Summe der Einheitswerte 
der die Abgabenpflicht begründenden Grundstücke, 
darf jedoch zehn vom Hundert nicht überschreiten. 
In den Fällen des § 4 Absatz 3 Satz 1 ist der für das 
Grundstück festgestellte Einheitswert nur mit dem 
Anteil einzubeziehen, der dem Anteil des in dem Be-
reich des Bündnisses für Investition und Dienstleis-
tung gelegenen Grundstücksteils am Gesamtgrund-
stück entspricht. Mit Einverständnis aller betroffenen 
Abgabenpflichtigen ist die Festsetzung eines höheren 
Hebesatzes möglich. Der Hebesatz wird in der dem 
Haushaltsplan beigefügten Anlage öffentlich bekannt 
gemacht. Die für die Grundsteuererhebung zuständige 
Stelle darf der erhebenden Stelle die für die Abgaben-
erhebung erforderlichen Daten übermitteln.

(3) Soweit für ein Grundstück der Einheitswert nicht 
festgestellt ist, ist bei der Berechnung der Abgabenhö-
he statt des Einheitswertes das Produkt aus dem Mittel-
wert der im Bündnis für Investition und Dienstleistung 
je Quadratmeter Grundstücksfläche der veranlagten 
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Grundstücke festgestellten Einheitswerte und der Flä-
che des jeweiligen Grundstücks zugrunde zu legen.

(4) Die Abgabenpflicht entsteht mit Inkrafttreten der 
Satzung nach § 4, im Falle der Verlängerung nach § 9 
Absatz 3 mit Inkrafttreten der neuen Satzung oder 
der Änderungssatzung. Abgabenpflichtig ist, wer im 
Zeitpunkt der Bekanntgabe des Abgabenbescheides 
Eigentümerin oder Eigentümer des im Bereich des 
Bündnisses für Investition und Dienstleistung nach § 5 
Absatz 3 gelegenen Grundstücks ist. Ist das Grund-
stück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist die oder 
der Erbbauberechtigte anstelle der Eigentümerin und 
des Eigentümers abgabenpflichtig. Bei Wohnungs-, 
Mit- oder Teileigentum an einem Grundstück besteht 
die Abgabenpflicht nur entsprechend dem einzelnen 
Wohnungs-, Mit- oder Teileigentumsanteil.

(5) Die Abgabe wird für die Laufzeit des Bündnisses 
für Investition und Dienstleistung festgesetzt und in 
auf jeweils ein Jahr bezogenen Teilbeträgen zu Beginn 
jedes Kalenderjahres während der Geltungsdauer fäl-
lig, wenn nicht die Satzung eine zu Gunsten der Abga-
benpflichtigen abweichende Fälligkeit bestimmt.

(6) Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstü-
cken, die baulich nicht oder nur zu Zwecken des Ge-
meinbedarfs genutzt oder nutzbar sind, sind von der 
Abgabenpflicht befreit. Dies gilt nicht für unbebaute 
Grundstücke, die gewerblich genutzt oder nutzbar 
sind. Die Nachweispflicht über die tatsächliche und 
mögliche Nutzung obliegt den Grundstückseigentüme-
rinnen und Grundstückseigentümern.

(7) Die Gemeinde kann Grundstückseigentümerinnen 
und Grundstückseigentümern die Abgabenschuld ganz 
oder teilweise erlassen, wenn deren Einziehung nach 
Lage des einzelnen Falls unbillig wäre.

(8) Gehört ein Grundstück zu mehreren Bündnissen für 
Investition und Dienstleistung oder liegt ein Grund-
stück nur mit einem Teil innerhalb des Bündnisses für 
Investition und Dienstleistung, besteht die Abgaben-
pflicht in jedem Bündnis für Investition und Dienst-
leistung nur in der dem jeweiligen Grundstücksanteil 
entsprechenden Höhe.

§ 8 
Mittelverwendung

(1) Mit Ausnahme eines Pauschalbetrages für den 
Verwaltungsaufwand, einschließlich der Koordina-
tionsaufwendungen, der bei der Gemeinde verbleibt, 
steht das Abgabenaufkommen dem jeweiligen Aufga-
benträger zu. Für den ihr im Zusammenhang mit der 
Einrichtung und Tätigkeit des Bündnisses für Inves-
tition und Dienstleistung entstehenden Aufwand kann 
die Gemeinde eine Verwaltungspauschale in Höhe von 
maximal drei Prozent der Abgabensumme des Bünd-
nisses für Investition und Dienstleistung verlangen. 
Die Gemeinde wird ermächtigt, die Höhe der Verwal-
tungspauschale durch Satzung festzulegen.

(2) Über die Höhe des Zahlungsbetrages wird dem 
Aufgabenträger ein Leistungsbescheid erteilt. Der 
Leistungsbescheid kann mit Nebenbestimmungen ver-

sehen werden, durch die die zweckentsprechende Ver-
wendung sichergestellt wird.
(3) Der Aufgabenträger verwaltet die Einnahmen aus 
dem Abgabenaufkommen abgesondert von seinen ei-
genen Mitteln und verwendet sie treuhänderisch aus-
schließlich für Zwecke des Bündnisses für Investition 
und Dienstleistung. Er stellt sicher, dass die Aufrech-
nung mit eigenen Verbindlichkeiten, die nicht aus sei-
ner Tätigkeit als Aufgabenträger resultieren, ausge-
schlossen ist. Der Aufgabenträger hat der Gemeinde 
die ordnungs- und zweckmäßige Mittelverwendung 
auf Verlangen unverzüglich, mindestens jedoch jähr-
lich schriftlich nachzuweisen.
(4) Nicht verwendete Mittel hat der Aufgabenträger 
nach Außerkrafttreten der Satzung der Gemeinde zu 
erstatten, die diese den Abgabenpflichtigen anteilig zu-
rückzahlt. Im Fall der Verlängerung der Laufzeit nach 
§ 9 Absatz 3 sind die Mittel dem neuen Aufgabenträger 
zu übertragen und im neuen Maßnahmen- und Finan-
zierungskonzept zu berücksichtigen.

§ 9 
Laufzeit

(1) Eine Satzung nach § 4 tritt mit dem Ende der in ihr 
vorgesehenen Laufzeit, spätestens jedoch fünf Jahre 
nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung außer Kraft.
(2) Mit Ablauf der Geltungsdauer der Satzung endet 
das Recht zur Abgabenerhebung.
(3) Die Verlängerung der Laufzeit einer Satzung ist un-
ter denselben Voraussetzungen wie die Neueinrichtung 
eines Bündnisses für Investition und Dienstleistung 
möglich.

§ 10 
Anwendung von Bundes- und Landesrecht

(1) Auf die Festsetzung und Erhebung der Abgabe 
zur Finanzierung der Bündnisse für Investition und 
Dienstleistung sind die folgenden Bestimmungen der 
Abgabenordnung in der jeweils geltenden Fassung 
entsprechend anzuwenden, soweit nicht dieses Gesetz 
oder andere Gesetze besondere Vorschriften enthalten:
1. Aus dem Ersten Teil – Einleitende Vorschriften –
 a) § 30 Steuergeheimnis mit der Maßgabe, dass 

die Entscheidung nach § 30 Absatz 4 Nummer 
5 Buchstabe c) die Vertretung der Körperschaft 
trifft, der die Abgabe zusteht,

 b) § 32 Haftungsbeschränkung für Amtsträger,
2. Aus dem Zweiten Teil – Steuerschuldrecht –
 a) § 33 Steuerpflichtiger,
 b) § 44 Gesamtschuldner,
 c) § 47 Erlöschen,
3. Aus dem Dritten Teil – Allgemeine Verfahrensvor-

schriften –
 a) § 82 Ausgeschlossene Personen,
 b) § 83 Besorgnis der Befangenheit,
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 c) § 87a Elektronische Kommunikation,
 d) § 88 Untersuchungsgrundsatz,
 e) § 89 Beratung, Auskunft,
 f) § 90  Absatz 1 Mitwirkungspflichten der Betei-

ligten,
 g) § 91 Anhörung Beteiligter,
 h) § 92 Beweismittel,
 i) § 93 Auskunftspflicht der Beteiligten und an-

derer Personen,
 j) § 96 Hinzuziehung von Sachverständigen,
 k) § 97 Vorlage von Urkunden,
 l) § 98 Einnahme des Augenscheins,
 m) § 101 Auskunfts- und Eidesverweigerungsrecht 

der Angehörigen,
 n) § 102 Auskunftsverweigerungsrecht zum Schutz 

bestimmter Berufsgeheimnisse,
 o) § 103 Auskunftsverweigerungsrecht bei Gefahr 

der Verfolgung wegen einer Straftat oder einer 
Ordnungswidrigkeit,

 p) § 104 Verweigerung der Erstattung eines Gut-
achtens und der Vorlage von Urkunden,

 q) § 105 Verhältnis der Auskunfts- und Vorlage-
pflicht zur Schweigepflicht öffentlicher Stel-
len,

 r) § 106 Beschränkung der Auskunfts- und Vor-
lagepflicht bei Beeinträchtigung des staatli-
chen Wohls,

 s) § 108 Fristen und Termine,
 t) § 109 Verlängerung von Fristen,
 u) § 110 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand,
 v) §§ 118 bis 132 Vorschriften zum Verwaltungs-

akt,
4. Aus dem Vierten Teil – Durchführung der Besteue-

rung –
 a) § 162 Absatz 1 Schätzung von Besteuerungs-

grundlagen,
 b) §§ 169 Absatz 2 Nummer 2, 170 Absatz 1 und 

171 Absatz 1 bis 3 a) Vorschriften zur Festset-
zungsverjährung,

5. Aus dem Fünften Teil – Erhebungsverfahren –
 a) § 222 Stundung,
 b) §§ 228 bis 232 Vorschriften über die Zahlungs-

verjährung,
 c) §§ 233, 234, 238 und 239 Vorschriften zur Ver-

zinsung,
 d) § 240 Säumniszuschläge sowie
6. Aus dem Sechsten Teil – Vollstreckung – § 251 

Absatz 2 und 3 Vollstreckbare Verwaltungsakte.

Für die Vollstreckung gilt das Saarländische Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz.

§ 11 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt das Gesetz zur Schaffung von 
Bündnissen für Investition und Dienstleistung vom 
26. September 2007 (Amtsbl. S. 2242), das zuletzt 
durch Artikel 3 Nummer 2 des Gesetzes vom 13. Okto-
ber 2015 (Amtsbl. I S. 790) geändert worden ist, außer 
Kraft.

Saarbrücken, den 28. Februar 2017

Die Regierung des Saarlandes:

Die Ministerpräsidentin
Kramp-Karrenbauer

Die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, 
Energie und Verkehr

Rehlinger

Der Minister für Finanzen und Europa
Toscani

Der Minister für Inneres und Sport
Bouillon

Die Ministerin für Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie

Bachmann

Der Minister der Justiz
Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost

Der Minister für Bildung und Kultur
Commerçon

Verordnungen

83 Verordnung  
 zur Änderung der Verordnung über die Festlegung  
 der Zahl der Unterrichtsstunden der beamteten  
 Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen Schulen

Vom 28. Februar 2017

Auf Grund des § 78 Absatz 5 des Saarländischen Be-
amtengesetzes vom 11. März 2009 (Amtsbl. S. 514), 
zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 
17. Juni 2015 (Amtsbl. I S. 455), verordnet die Landes-
regierung:
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Artikel 1 

Die Verordnung über die Festlegung der Zahl der 
Unterrichtsstunden der beamteten Lehrer und Leh-
rerinnen an öffentlichen Schulen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. September 1998 (Amts-
bl. 1999 S. 2), zuletzt geändert durch die Verordnung 
vom 8. Dezember 2015 (Amtsbl. I S. 2219), wird wie 
folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

 a) In Absatz 2 werden nach den Wörtern „Ar-
beitszeit der“ die Wörter „Beamtinnen und“ 
eingefügt.

 b) In Absatz 3 wird die Angabe „§ 51 Abs. 3“ 
durch die Angabe „§ 43 Abs. 3“ ersetzt.

2. § 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a) In Satz 1 wird in der Zeile „an Grundschulen“ 
die Angabe „28,5“ durch die Angabe „28“ er-
setzt.

 b) In Satz 2 werden die Wörter „von Lehrkräften 
bei einem nicht nur vorübergehenden Einsatz 
als Leiter oder Leiterin einer Grundschule“ 
und die dazugehörige Angabe „28“ gestrichen.

3. In § 3a Satz 1 werden nach dem Wort „Lehrkraft“ 
die Wörter „durch den Schulleiter oder die Schul-
leiterin“ eingefügt.

4. § 3b wird wie folgt gefasst:

 „§ 3b Besondere Form der Arbeitszeitverteilung 
(Vorgriffsstunden)

 (1) Die Pflichtstundenzahl kann durch die Schul-
aufsichtsbehörde vorübergehend um eine Unter-
richtsstunde erhöht werden (Vorgriffsstunde). Die 
Zahl der insgesamt durch eine Lehrkraft geleiste-
ten Vorgriffsstunden soll sechs nicht überschreiten. 
Satz 1 gilt nicht für Lehrkräfte mit einem Grad der 
Behinderung von wenigstens 50.

 (2) Eine Erhöhung der Pflichtstundenzahl gemäß 
Absatz 1 ist durch eine Ermäßigung der Pflicht-
stundenzahl in späteren Schuljahren auszuglei-
chen; dabei kann die Pflichtstundenzahl auch um 
mehr als eine Unterrichtsstunde im Schuljahr un-
terschritten werden.“

5. In § 9 Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „genehmi-
gungspflichtigen“ durch das Wort „anzeigepflich-
tigen“ ersetzt.

6. § 12a wird wie folgt geändert:

 a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 87a“ durch die 
Angabe „§ 79“ ersetzt.

 b) In Satz 2 wird die Angabe „vier“ durch die An-
gabe „zwei“ ersetzt.

Artikel 2

(1) Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 
am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2) Artikel 1 Nummer 2 tritt mit Wirkung vom 29. Au-
gust 2016 in Kraft. Artikel 1 Nummer 4 tritt am 1. Au-
gust 2017 in Kraft.

Saarbrücken, den 28. Februar 2017

Die Regierung des Saarlandes:

Die Ministerpräsidentin
Kramp-Karrenbauer

Die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, 
Energie und Verkehr

Rehlinger

Der Minister für Finanzen und Europa
Toscani

Der Minister für Inneres und Sport
Bouillon

Die Ministerin für Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie

Bachmann

Der Minister der Justiz
Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost

Der Minister für Bildung und Kultur
Commerçon

88 Verordnung zur Änderung der Verordnung  
 zum Unterricht für ausländische Kinder,  
 Jugendliche und Heranwachsende sowie Schüler  
 und Schülerinnen mit Migrationshintergrund

Vom 8. März 2017

Auf Grund des § 4 b und des § 33 Absatz 1 bis 5 des 
Gesetzes zur Ordnung des Schulwesens im Saar-
land (Schulordnungsgesetz: SchoG), in der Fassung 
der Bekannt machung vom 21. August 1996 (Amtsbl. 
S. 846; 1997 S. 147), zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom 20. Januar 2016 (Amtsbl. I S. 120), verordnet das 
Ministerium für Bildung und Kultur:

Artikel 1
Änderung der Verordnung zum Unterricht 

für ausländische Kinder, Jugendliche 
und Heranwachsende sowie Schüler und 
Schülerinnen mit Migrationshintergrund

Die Verordnung zum Unterricht für ausländische Kin-
der, Jugendliche und Heranwachsende sowie Schü-
ler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund vom 
24. November 2009 (Amtsbl. S. 1818), geändert durch 
Verordnung vom 3. August 2015 (Amtsbl. I S. 540), 
wird wie folgt geändert:
1. In der Überschrift des § 2 werden nach dem Wort 

„allgemeinbildende“ die Wörter „und berufliche“ 
eingefügt.
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2. In der Überschrift des § 3 werden nach dem Wort 
„allgemeinbildende“ die Wörter „und berufliche“ 
eingefügt.

3. In der Überschrift des § 4 werden nach dem Wort 
„allgemeinbildende“ die Wörter „und berufliche“ 
eingefügt.

4. In § 4 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „2. bzw. 
3.“ gestrichen.

5. § 6 wird aufgehoben.
6. § 7 Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst:
 „Die Regelungen in Satz 2 gelten nicht bei der Ver-

setzung in Abschlussklassen, bei Abschlussprüfun-

gen und – außer am Ende von Klassenstufe 4 der 
Grundschule – bei Übergangsentscheidungen.“

Artikel 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung 
in Kraft.

Saarbrücken, den 8. März 2017

Der Minister für Bildung und Kultur
Commerçon

Erlasse

90 Erlass zur Änderung des Erlasses  
 zur Leistungsbewertung in den Schulen  
 des Saarlandes

Vom 8. März 2017

Artikel 1
Der Erlass zur Änderung des Erlasses zur Leis-
tungsbewertung in den Schulen des Saarlandes vom 
6. Juli 2016 (Amtsbl. I S. 526) wird wie folgt geändert:
1. In der Inhaltsübersicht werden in der Angabe zu 

Nummer 4.1.8 nach dem Wort „Arbeiten“ die 
Wörter „sowie sportmotorische Leistungen“ ange-
fügt.

2. Nummer 2.2.1 wird wie folgt gefasst:

 „2.2.1 Mitarbeit

 Die Bewertung der Mitarbeit berücksichtigt die 
aktive Beteiligung am Unterricht einschließlich 
der erbrachten mündlichen Beiträge. Dabei ist ins-
besondere die inhaltliche Qualität der Beteiligung 
maßgeblich. Die Bewertung der Mitarbeit bezieht 
sich auf einzelne Unterrichtsthemen in den ein-
zelnen Unterrichtsfächern. Sie wird in geeigneter 
Weise dokumentiert und den Schülerinnen und 
Schülern in regelmäßigen Abständen begründet 
rückgemeldet. Pro Halbjahr ist eine Gesamtnote zu 
bilden, die als kleiner Leistungsnachweis gewertet 
wird (Nummer 2.3.).“

3. Die Tabellen in Nummer 2.3 werden wie folgt ge-
fasst:

„1)

Anzahl der großen Leistungsnachweise im Fach Deutsch der Grundschule/  
Förderschule im Primar bereich pro Schuljahr

Klassenstufen Klassenstufen

1 2

3 und 4
Schuleingangsphase mit flexibler  

Verweildauer
1. und ggf. 2. Schul-

besuchsjahr 
2. und ggf. 3. Schul-

besuchsjahr

Bereich: Lesen Keine 2 Lesekompetenz-
überprüfungen je 2 Lesekompetenz überprüfungen

Bereich:
Texte verfassen Keine Keine je 1 pragmatischer Text

je 1 kreativer Text

Bereich:
Rechtschreiben Keine

2 kombinierte 
Rechtschreib-

überprüfungen1)

je 2 kombinierte 
Rechtschreib überprüfungen1)

Anzahl: 0 4 pro Klassenstufe jeweils 6
zeitlicher  
Orientierungsrahmen – etwa 15 – 30 min etwa 30 – 45 min

1)  Kombination aus ungeübtem Diktat und weiteren Aufgabenformaten zur Überprüfung der Rechtschreibkompetenz. Ab Klassenstufe 3 wird der Leistungsnachweis um 
Aufgabenformate zur Überprüfung der grammatischen Kompetenz erweitert.
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Anzahl der kleinen Leistungsnachweise im Fach Deutsch der Grundschule/  
Förderschule im Primarbereich pro Schuljahr

Klassenstufen Klassenstufen

1 und 2

3 und 4Schuleingangsphase mit flexibler Verweildauer
1. und ggf. 2. Schul-

besuchsjahr 
2. und ggf. 3. Schul-

besuchsjahr

Anzahl: Pro Schulbesuchsjahr jeweils mind. 4 pro Klassenstufe 
jeweils mind. 6

zeitlicher  
Orientierungsrahmen etwa 15 min etwa 30 min

Anzahl der großen Leistungsnachweise im Fach Mathematik der Grundschule/  
Förderschule im Primarbereich pro Schuljahr

Klassenstufen Klassenstufen

1 2

3 und 4Schuleingangsphase mit flexibler Verweildauer
1. und ggf. 2. 

Schulbesuchsjahr 
2. und ggf. 3. 

Schulbesuchsjahr

Anzahl: 0 4 pro Klassenstufe  
jeweils 4

zeitlicher  
Orientierungsrahmen – etwa 15 – 30 min etwa 30 – 45 min

Anzahl der kleinen Leistungsnachweise im Fach Mathematik der Grundschule/  
Förderschule im Primarbereich pro Schuljahr

Klassenstufen Klassenstufen

1 und 2

3 und 4Schuleingangsphase mit flexibler Verweildauer

1. und ggf. 2. 
Schulbesuchsjahr 

2. und ggf. 3. 
Schulbesuchsjahr

Anzahl: pro Schulbesuchsjahr jeweils mind. 4 pro Klassenstufe  
jeweils mind. 4

zeitlicher  
Orientierungsrahmen etwa 15 min etwa 30 min

Anzahl der großen Leistungsnachweise im Fach Sachunterricht der Grundschule/  
Förderschule im Primarbereich pro Schuljahr

Klassenstufen Klassenstufen

1 2

3 und 4Schuleingangsphase mit flexibler Verweildauer
1. und ggf. 2. Schul-

besuchsjahr 
2. und ggf. 3. 

Schulbesuchsjahr

Anzahl: 0 2 pro Klassenstufe  
jeweils 2

zeitlicher  
Orientierungsrahmen – etwa 15 – 30 min etwa 30 – 45 min
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Anzahl der kleinen Leistungsnachweise im Fach Sachunterricht der Grundschule/  
Förderschule im Primarbereich pro Schuljahr

Klassenstufen Klassenstufen

1 und 2

3 und 4Schuleingangsphase mit flexibler Verweildauer
1. und ggf. 2. 

Schulbesuchsjahr 
2. und ggf. 3. 

Schulbesuchsjahr

Anzahl: Pro Schulbesuchsjahr  
jeweils mind. 2

Pro Schulbesuchsjahr  
jeweils mind. 4

pro Klassenstufe  
jeweils mind. 4

zeitlicher  
Orientierungsrahmen etwa 15 min etwa 30 min

Anzahl der kleinen Leistungsnachweise in den Fächern Bildende Kunst, Musik, Religion und Sport  
der Grundschule/Förderschule im Primarbereich pro Schuljahr

Klassenstufen Klassenstufen
1 und 2

3 und 4Schuleingangsphase mit flexibler Verweildauer
1. und ggf. 2. 

Schulbesuchsjahr 2. und ggf. 3. Schulbesuchsjahr

Anzahl: Pro Fach und pro Schulbesuchsjahr 
jeweils mind. 4

pro Fach und pro 
Klassenstufe jeweils 

mind. 4
zeitlicher  
Orientierungsrahmen etwa 15 min etwa 30 min

“
4. In Nummer 2.4.2 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort 

„Bewertungsmaßstäbe“ durch die Wörter „Kriteri-
en der Bewertung“ ersetzt.

5. Nummer 3.2.1 wird wie folgt gefasst:
 „3.2.1 Mitarbeit
 Die Bewertung der Mitarbeit berücksichtigt die ak-

tive Beteiligung am Unterricht einschließlich der 
erbrachten mündlichen Beiträge über einen länge-
ren Unterrichtszeitraum (ca. 8 bis 10 Unterrichts-
wochen). Dabei ist insbesondere die inhaltliche 
Qualität der Beteiligung maßgeblich. Die Bewer-
tung der Mitarbeit ist den Schülerinnen und Schü-

lern in regelmäßigen Abständen (mindestens vier-
teljährlich und rechtzeitig vor der Festlegung der 
Zeugnisnote) – gegebenenfalls mit einer Begrün-
dung – schriftlich bekannt zu geben. Pro Halbjahr 
ist eine Gesamtnote aus den Einzelbewertungen zu 
bilden, die als kleiner Leistungsnachweis gewertet 
wird (Nummer 3.3).“

6. Die Nummern 3.3.1 und 3.3.2 werden wie folgt 
gefasst:

 „3.3.1  Leistungsnachweise für die Klassen stufen 
5 bis 10 an Gemeinschaftsschulen und 
Förderschulen im Sekundarbereich1)

Leistungsnachweise in den schriftlichen Fächern für die Klassenstufen 5 bis 10 an Gemeinschaftsschulen/
Förderschulen im Sekundarbereich

GemS/FöS 
Klassenstufen 

5 – 10

Anzahl der großen Leistungsnachweise (GLN): 
5 in jedem schriftlichen Fach pro Schuljahr1

Schriftliche Arbeiten: 
2 bis 4

weitere GLN: 
1 bis 3

schriftliche  
Fächer

zeitlicher Orientierungsrahmen
HinweiseKlassenstufen

5/6
Klassenstufen

7/8
Klassenstufen

9/10

Ma etwa 45 min etwa 45 min etwa 45 – 90 min

1)  Für Schülerinnen und Schüler, die an einer Abschlussprüfung teilnehmen, reduziert sich die Anzahl der großen Leistungsnachweise in dem jeweiligen Schuljahr um einen 
großen Leistungsnachweis
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De etwa 45 min etwa 45 – 90 min etwa 45 – 135 min

1./2. FS etwa 45 min etwa 45 – 90 min etwa 45 – 90 min
mindestens jedes zweites  
Schuljahr eine mündliche 

Prüfung 

Anzahl der kleinen Leistungsnachweise: 4 – 6 in jedem schriftlichen Fach im Schuljahr 

Leistungsnachweise in den nicht schriftlichen Fächern für die Klassenstufen 5 bis 10 an  
Gemeinschaftsschulen/Förderschulen im Sekundarbereich pro Schuljahr

Anzahl der großen und der kleinen Leistungsnachweise in den nicht schriftlichen Fächern für die Klassenstufen 
5 bis 10 an Gemeinschaftsschulen/Förderschulen im Sekundarbereich pro Schuljahr

GemS/FöS 
Klassenstufen 

5 – 10
Klassenstufen

5/6
Klassenstufen

7/8
Klassenstufen

9/10

nicht schriftliche 
Fächer jeweils 4 – 6KLN jeweils 4 – 6 KLN

jeweils 1 – 2 GLN 
(davon maximal eine schrift-
liche Überprüfung) + 4 KLN

3.3.2  Leistungsnachweise für die Klassenstufen 5 bis 9 an Gymnasien

Leistungsnachweise in den schriftlichen Fächern für die Klassenstufen 5 bis 9 an Gymnasien

Gym 
Klassenstufen 

5 – 9

Anzahl der großen Leistungsnachweise (GLN): 
5 je schriftlichem Fach pro Schuljahr

Schriftliche Arbeiten: 
2 bis 4

weitere GLN: 
1 bis 3

schriftliche 
Fächer

zeitlicher Orientierungsrahmen
HinweiseKlassenstufen

5/6
Klassenstufen

7/8
Klassenstufe

9

Ma etwa 45 min etwa 45 min etwa 45 – 90 min

De etwa 45 min etwa 45 – 90 min etwa 45 – 135 min

1./2. FS etwa 45 min etwa 45 – 90 min etwa 45 – 90 min – in den modernen FS mindes-
tens jedes zweite Jahr eine 
mündliche Prüfung

– in den naturwissenschaftlichen 
Profilfächern in jedem Jahr 
eine experimentelle Arbeit

Profilfach bzw. 
3. FS – etwa 45 min etwa 45 – 90 min

Anzahl der kleinen Leistungsnachweise: 4–6 in jedem schriftlichen Fach pro Schuljahr

Leistungsnachweise in den nicht schriftlichen Fächern für die Klassenstufen 5 bis 9 an den Gymnasien pro 
Schuljahr

Anzahl der großen und der kleinen Leistungsnachweise in den nicht schriftlichen Fächern  
für die Klassenstufen 5 bis 9 an den Gymnasien pro Schuljahr

Gym Klassenstufen
5/6/7

Klassenstufe
8/9

nicht schriftliche 
Fächer jeweils 4 – 6 KLN

jeweils 1 – 2 GLN 
(davon maximal eine  

schriftliche Überprüfung) + 4 KLN
 “
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7. Die Tabelle in Nummer 3.3.3. mit der Bezeichnung 
„Leistungsnachweise in den schriftlichen Fächern 

in der Einführungsphase der Gymnasialen Ober-
stufe pro Schuljahr“ wird wie folgt gefasst:

„

Leistungsnachweise in den schriftlichen Fächern in der Einführungsphase der Gymnasialen Oberstufe pro 
Schuljahr

GemS/Gym

Anzahl der großen Leistungsnachweise GLN: 
4 je schriftlichem Fach pro Schuljahr

Schriftliche Arbeiten:
3 bis 4

weitere GLN:
0 bis 1

schriftliche Fächer zeitlicher Orientierungsrahmen Hinweise

Ma etwa 45 – 90 min

De etwa 90 – 135 min

Profilfach etwa 45 – 90 min

Fremdsprache
Schriftliche Arbeiten: 

2 bis 3
weitere GLN: 

1 bis 2

etwa 45 – 90 min davon eine mündliche Prüfung

Anzahl der kleinen Leistungsnachweise: 4 – 6 in jedem schriftlichen Fach pro Schuljahr

“

8. Nummer 3.4.1 fünfter Absatz wird wie folgt geän-
dert:

 a) Nach dem Wort „Leistungsnachweise“ werden 
ein Komma und die Wörter „die im Klassen- 
oder Kursverband erbracht werden,“ einge-
fügt.

 b)  Dem Absatz wird folgender Satz angefügt: 
„Darüber hinaus ist ein großer Leistungs-
nachweis zulässig, der nicht im Klassen- oder 
Kursverband erbracht wird.“

9. In Nummer 3.4.2 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort 
„Bewertungsmaßstäbe“ durch die Wörter „Kriteri-
en der Bewertung“ ersetzt.

10.  Nummer 3.4.4 wird wie folgt geändert:

 a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „zwei 
Dritteln“ durch die Wörter „drei Fünfteln“ so-
wie die Wörter „einem Drittel“ durch die Wör-
ter „zwei Fünfteln unter besonderer Berück-
sichtigung der Mitarbeit“ ersetzt.

 b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

  „In den nicht schriftlichen Fächern gehen alle 
Leistungsnachweise etwa gleichgewichtet un-
ter besonderer Berücksichtigung der Mitarbeit 
in die jeweilige Halbjahresnote ein.“

11.  Nummer 4.1.8 wird wie folgt geändert:

 a) In der Überschrift werden nach dem Wort „Ar-
beiten“ die Wörter „sowie sportmotorische 
Leistungen“ angefügt.

 b)  Der Nummer werden nach einem schreib-
technischen Absatz folgende Sätze angefügt: 
„Auch sportmotorische Leistungen gehören zu 
diesen großen Leistungsnachweisen. Je nach 
Sportart finden die vorgenannten Kriterien An-
wendung.“

12.  Nummer 4.2.1 wird wie folgt gefasst:

 „4.2.1 Mitarbeit

 Die Bewertung der Mitarbeit berücksichtigt die ak-
tive Beteiligung am Unterricht einschließlich der 
erbrachten mündlichen Beiträge über einen länge-
ren Unterrichtszeitraum (etwa acht bis zehn Unter-
richtswochen, bei Blockunterricht etwa sechzehn 
bis zwanzig Unterrichtsstunden). Dabei ist insbe-
sondere die inhaltliche Qualität der Beteiligung 
maßgeblich. Die Bewertung der Mitarbeit ist den 
Schülerinnen und Schülern in regelmäßigen Ab-
ständen (mindestens vierteljährlich und rechtzeitig 
vor der Festlegung der Zeugnisnote) – gegebenen-
falls mit einer Begründung – schriftlich bekannt zu 
geben. Pro Halbjahr ist eine Gesamtnote aus den 
Einzelbewertungen zu bilden, die als kleiner Leis-
tungsnachweis gewertet wird (Nummer 4.3).“

13. Die Tabellen in Nummer 4.3 mit den Bezeichnun-
gen „Leistungsnachweise pro Schuljahr an den 
Berufsfachschulen und Fachoberschulen“, „Leis-
tungsnachweise pro Schuljahr im Fachhochschul-
reifeunterricht an der Berufsschule“, „Leistungs-
nachweise pro Schuljahr an der Fachschule für 
Sozialpädagogik“ und „Leistungsnachweise pro 
Schuljahr in der Einführungsphase der Gymnasia-
len Oberstufe“ werden wie folgt gefasst:



 Amtsblatt des Saarlandes Teil I vom 16. März 2017 319

„

Leistungsnachweise pro Schuljahr an den Berufsfachschulen und Fachoberschulen

Anzahl GLN

davon schriftliche  
Arbeiten 
zeitlicher  

Orientierungs rahmen:  
mind. 45 Minuten

Mindestanzahl KLN

schriftliche Prüfungsfächer 4 mind. 2 4

weitere Fächer: Soll- 
Wochenstunden je Fach 

1-2 2 max. 1 4
> 2 4 max. 2 4

Hinweise:
– In den Fremdsprachen ist mindestens eine mündliche Prüfung pro Schuljahr durchzuführen.
–  In Absprache mit den Lehrkräften ist pro Schülerin oder Schüler in der Oberstufe mindestens ein Referat 

oder eine experimentelle beziehungsweise empirische Arbeit oder Fallstudie als GLN zu erbringen.
–  Die Anzahl an GLN und KLN kann im Schulhalbjahr der Abschlussprüfung in den schriftlichen Prüfungs-

fächern um jeweils einen GLN und einen KLN verringert werden.

Leistungsnachweise pro Schuljahr im  
Fachhochschulreifeunterricht an der Berufsschule

Anzahl GLN

davon schriftliche  
Arbeiten 
zeitlicher  

Orientierungs rahmen:  
mind. 45 Minuten

Mindestanzahl KLN

schriftliche Prüfungsfächer 4 1 – 2 2

naturwissenschaftliches 
Fach/Sozialkunde 4 1 – 2 2

Hinweise:
– In der Fremdsprache ist mindestens eine mündliche Prüfung pro Schuljahr durchzuführen.
–  Die Anzahl an GLN und KLN kann im Schulhalbjahr der Abschlussprüfung in den schriftlichen  

Prüfungsfächern um jeweils einen GLN und einen KLN verringert werden.

Leistungsnachweise pro Schuljahr an der Fachschule für Sozialpädagogik

Auf das Schuljahr 
umgerechnete Soll-

Wochenstunden je Fach 
oder Lernfeld

Anzahl GLN

davon schriftliche  
Arbeiten 
zeitlicher  

Orientierungs rahmen:  
mind. 45 Minuten

Mindestanzahl KLN

1 2 max. 1 4
2 – 4 3 max. 2 4

5 und mehr 5 max. 3 6
Hinweise:
– In den Fremdsprachen ist mindestens eine mündliche Prüfung pro Schuljahr durchzuführen.
– In Absprache mit den Lehrkräften ist pro Schüler oder Schülerin mindestens eine experimentelle beziehungs-

weise empirische Arbeit oder Fallstudie beziehungsweise ein Referat als GLN zu erbringen.
– Die Anzahl an GLN und KLN kann im Schulhalbjahr der Abschlussprüfung in den schriftlich zu prüfenden 

Lernfeldern beziehungsweise Fächern um jeweils einen GLN und einen KLN verringert werden.
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Leistungsnachweise pro Schuljahr in der Einführungsphase der Gymnasialen Oberstufe 

Schriftliche  
Fächer

Anzahl GLN: 4 je schriftlichem Fach pro Schuljahr
Schriftliche Arbeiten: 

3 bis 4
weitere GLN: 

0 bis 1
zeitlicher Orientierungsrahmen: Hinweise

Mathematik etwa 45 – 90 min

Deutsch etwa 90 – 135 min

Profilfach etwa 45 – 90 min

Fremdsprache

Schriftliche Arbeiten: 
2 bis 3

Weitere GLN: 
1 bis 2

etwa 45 – 90 min
davon 

eine mündliche Prüfung 
(15 bis 20 min) 

Anzahl KLN: mind. 4 in jedem schriftlichen Fach pro Schuljahr
Nicht schriftliche 

Fächer 2 GLN + 4 KLN

“
14. Die Tabelle in Nummer 4.3 mit der Bezeichnung 

„Leistungsnachweise pro Schuljahr an der Berufs-
schule ohne Lernfelder“ wird durch folgende Ta-
belle ersetzt:

„

Leistungsnachweise pro Schuljahr in Fächern an der Berufsschule 

Wochenstunden je Fach Anzahl GLN

davon schriftliche  
Arbeiten 
zeitlicher  

Orientierungs rahmen:  
mind. 45 Minuten

Mindestanzahl KLN

1 Wochenstunde 2 1 4
≥ 2 Wochenstunden 4 2 – 3 4

Hinweise:
– Bei Blockunterricht kann die jeweilige Anzahl der KLN um einen verringert werden.
– In der Fremdsprache ist mindestens eine mündliche Prüfung durchzuführen.
– In Absprache mit den Lehrkräften ist pro Schülerin oder Schüler in der Grund- oder Fachstufe I mindestens ein 

Referat oder eine experimentelle beziehungsweise empirische Arbeit oder Fallstudie als GLN zu erbringen.
– Die Anzahl an GLN und KLN kann im Schulhalbjahr der Abschlussprüfung nach BBIG und HwO um jeweils 

einen GLN und einen KLN verringert werden.
“

15. Die Tabelle in Nummer 4.3 mit der Bezeichnung 
„Leistungsnachweise je Fach oder Lernfeld an der 

Berufsschule mit Lernfeldern“ wird durch folgen-
de Tabelle ersetzt:

„

Leistungsnachweise je Lernfeld an der Berufsschule 

Gesamtstundenanzahl 
laut Stunden tafel für das 

Lernfeld 
Anzahl GLN

davon schriftliche  
Arbeiten 
zeitlicher  

Orientierungs rahmen:  
mind. 45 Minuten

Mindestanzahl KLN

< 40 Stunden 1 0 – 1 2
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40 bis < 80 Stunden 2 1 4
≥ 80 Stunden 4 2 – 3 4

Hinweise:
– Bei Lernfeldern mit einem Umfang von weniger als 40 Stunden kann die schriftliche Arbeit durch eine schrift-

liche Überprüfung ersetzt werden.
– Bei Blockunterricht kann die jeweilige Anzahl der KLN um einen verringert werden.
– In Absprache mit den Lehrkräften ist pro Schülerin oder Schüler in der Grund- oder Fachstufe I mindestens 

ein Referat oder eine experimentelle beziehungsweise empirische Arbeit oder Fallstudie als GLN zu erbringen.
– Die Anzahl an GLN und KLN kann in Lernfeldern mit 80 Stunden und mehr im Schulhalbjahr der Abschluss-

prüfung nach BBIG und HwO um jeweils einen GLN und einen KLN verringert werden.
“

16. In Nummer 4.4.2 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort 
„Bewertungsmaßstäbe“ durch die Wörter „Kriteri-
en der Bewertung“ ersetzt.

Artikel 2
Dieser Erlass tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. Die Anwendbarkeit auf die Gymnasien, Ge-
meinschaftsschulen und beruflichen Schulen ab dem 
Schuljahr 2017/2018 (Nummer 5 des Erlasses zur 

Leistungsbewertung in den Schulen des Saarlandes 
vom 6. Juli 2016 (Amtsbl. I S. 526)) bleibt hiervon 
unberührt .

Saarbrücken, den 8. März 2017

Ministerium für Bildung und Kultur
Im Auftrag 

Lion

Richtlinien

82 Richtlinien zur Wahrnehmung  
 der Aufgaben zum Schutz von Kindern  
 in Kindertageseinrichtungen durch das  
 Landesjugendamt gemäß §§ 45 – 48a SGB VIII

Vom 2. März 2017

Im Wissen um das Engagement der Träger, Jugend-
hilfe zum Wohle der Kinder und Jugendlichen zeitge-
mäß und qualifiziert zu gestalten, und in der Absicht, 
auch weiterhin innovative Ansätze in der Jugendhilfe 
zu ermöglichen und zu fördern, erlässt das Ministe-
rium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 
auf Vorschlag des Landesjugendhilfeausschusses im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Bildung und 
Kultur und dem Ministerium für Finanzen und Europa 
folgende Regelungen:

Teil 1 Allgemeine Regelungen

1.1 Gegenstand der Richtlinien
Die folgenden Richtlinien regeln die Wahrnehmung 
der Aufgaben zum Schutz von Kindern in Kinderta-
geseinrichtungen gemäß §§ 45 bis 48a SGB VIII. Die 
Richtlinien dienen zugleich als Grundlage des Be-
ratung sangebotes für Träger von Einrichtungen wäh-
rend der Planung und Betriebsführung gemäß § 85 
Abs. 2 Nr. 7 SGB VIII und konkretisieren die landes-
rechtlichen Regelungen des Saarländischen Ausfüh-
rungsgesetzes nach § 26 des Achten Sozialgesetzbuchs 
Saarländisches Kinder betreuungs- und -bildungsgesetz 
(SKBBG), als auch die Verordnung zur Ausführung 
des Saarländischen Kinderbetreuungs- und -bildungs-
gesetzes (Ausführungs-VO SKBBG).

1.2 Zuständige Behörde
Die Aufgaben des überörtlichen Trägers gemäß § 85 
Abs. 2 Ziff. 6 und 7 SGB VIII werden vom Landesju-
gendamt wahrgenommen.

1.3 Ziel und Umfang von Aufsicht und Beratung 
durch das Landesjugendamt
Die Aufsicht erstreckt sich unter Wahrung der Träger-
autonomie darauf, dass in den Einrichtungen das kör-
perliche, geistige und seelische Wohl der aufgenom-
menen Kinder und der Kinderschutz gewährleistet 
sind. Hierzu hat das Landesjugendamt bei den Trägern 
sicherzustellen, dass die dazu notwendigen personel-
len, materiellen und organisatorischen Bedingungen in 
den Einrichtungen gegeben sind, insbesondere dass
— die zum Zweck und der Konzeption der Einrich-

tung entsprechenden räumlichen, fachlichen, wirt-
schaftlichen und personellen Voraussetzungen für 
den Betrieb erfüllt sind,

— die gesellschaftliche und sprachliche Integration in 
der Einrichtung unterstützt sowie die gesundheit-
liche Vor- und Fürsorge der Kinder und das 
Kindes wohl gewährleistet werden,

— zur Sicherung der Rechte von Kindern und deren 
Eltern/Sorgeberechtigten in der Einrichtung geeig-
nete Verfahren der Beteiligung sowie Möglichkei-
ten zur Beschwerde in persönlichen Angelegenhei-
ten installiert sind.

Bei Planung von Neubauten und baulichen Verände-
rungen, welche die pädagogische Arbeit berühren, so-
wie bei konzeptionellen Planungen und Änderungen, 
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die die unter 1.4 genannten Regelungen betreffen, 
wirkt das Landesjugendamt beratend mit.
Das Landesjugendamt bietet den Trägern von Einrich-
tungen darüber hinaus Beratung in Fragen des Kinder-
schutzes sowie in wirtschaftlichen, rechtlichen und an-
deren Fragen der Betriebsführung an.

1.4 Erziehungsziele und -konzepte
1.4.1
Die Einrichtungen fördern die Kinder durch Betreu-
ung, Bildung und Erziehung mit dem Leitbild einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Per-
sönlichkeit unter Berücksichtigung der UN-Kinder-
rechtskonvention. Das Konzept der Inklusion ist un-
abhängig von Geschlecht, ethischer und kultureller 
Herkunft, Sprache, Behinderung, sozioökonomischem 
Hintergrund, Schicht/Milieu, Religion, Anschauung 
oder sexueller Identität umzusetzen. Es soll allen Kin-
dern eine uneingeschränkte Teilhabe und die Chance 
auf Entwicklung ihrer Persönlichkeit, ihrer Begabung, 
ihrer Kreativität sowie ihrer geistigen und körper lichen 
Fähigkeiten ermöglicht werden, um Bildungsgerech-
tigkeit zu gewährleisten. Im Sinne des individuellen 
Wahlrechtes und Hilfebedarfs können auch differen-
zierende Angebote zugelassen werden.
1.4.2
Darüber hinausgehende Erziehungsziele und -konzepte 
des Trägers der Einrichtung hat das Landesjugendamt 
bei der Wahrnehmung der Aufsicht und der Beratung 
zu berücksichtigen.
1.4.3
Kindertageseinrichtungen sollen grundsätzlich wohn-
ortnah gelegen sein und sich an den Lebenswelten 
der Familien orientieren und so angesiedelt sein, dass 
günstige Bedingungen für die partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit mit Eltern/Sorgeberechtigten und Fami-
lien gegeben sind.
1.4.4
Von allen Einrichtungen/Standorten ist eine schriftli-
che Konzeption auf der Grundlage des Saarländischen 
Ausführungsgesetzes nach § 26 des Achten Buches So-
zialgesetzbuch Saarländisches Kinderbetreuungs- und 
-bildungsgesetz (SKBBG) und des saarländischen Bil-
dungsprogrammes zu erarbeiten, welche regelmäßig 
zu überprüfen und fortzuschreiben ist. Dabei sind ein 
ausgewiesenes Beschwerdemanagement und Struktu-
ren der Partizipation einzuarbeiten.

1.5 Fachkräfte
1.5.1
In den Einrichtungen muss die Betreuung, Bildung und 
Erziehung der Kinder durch geeignete Fachkräfte ge-
sichert sein. Die Eignung hat der Träger vor der Ein-
stellung u.a. anhand von aufgabenspezifischer Ausbil-
dungsnachweise sowie von Führungszeugnissen nach 
§ 30 Abs. 5 und § 30 Abs. 1 des Bundeszentralregister-
gesetzes (BZRG) sicherzustellen. Führungszeugnisse 
sind von dem Träger alle 5 Jahre erneut anzufordern 
und zu prüfen.

Der Träger hat sicherzustellen, dass die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter einer Einrichtung in der Lage sind, 
sich aktiv an der Abwehr von Kindeswohlgefährdung 
zu beteiligen. Die Fachkräfte sind verpflichtet, bei ei-
ner drohenden Kindeswohlgefährdung ihren Schutz-
auftrag nach einer entsprechenden Risikoabwägung 
wahrzunehmen.

1.5.2

Der Träger der Einrichtung hat für die Fachberatung 
der Beschäftigten sowie für deren Teilnahme an Veran-
staltungen der Fortbildung zu sorgen.

1.6 Zusammenarbeit und Mitwirkung

1.6.1

Mit den Eltern/Sorgeberechtigten und anderen legiti-
mierten Personen ist eng zusammenzuarbeiten. Auch 
muss die Zusammenarbeit und Mitwirkung örtlich zu-
ständiger Ämter, Behörden und aller beteiligten Fach-
kräfte sichergestellt sein.

1.6.2

Den Kindern sind Beteiligungsmöglichkeiten an den 
für sie selbst oder ihre Gruppe betreffenden Angele-
genheiten, in entsprechend ihres Alters und ihrer Ent-
wicklung geeigneter Weise, zu ermöglichen. Die päd-
agogischen Fachkräfte der Einrichtung haben auf der 
Grundlage des einrichtungsspezifisch implementierten 
Beschwerdemanagements einen angemessenen Um-
gang mit den Anliegen und Beschwerden der Kinder 
und Eltern zu gewährleisten.

1.7 Gewaltfreie Erziehung

Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. 
Körperliche Bestrafung, seelische Verletzungen und 
andere entwürdigende Maßnahmen und Verhaltens-
weisen sind unzulässig (vergl. § 1631 Abs. 2 Bürger-
liches Gesetzbuch).

1.8 Gesundheit/Hygiene

Die Förderung sowie der Schutz der Gesundheit des 
Einzelnen und der Gemeinschaft sind, unter Berück-
sichtigung des Salutogenesegedankens in Bezug auf 
Bewegung, Ernährung, Hygiene, körperliche und 
geistige Unversehrtheit sowie der Verordnung zur 
Gesundheitsförderung und Gesundheitsvorsorge in 
Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege 
(Gesundheitsvorsorge-VO) zu gewährleisten.

1.8.1.

Gesundheitsfördernde Rahmenbedingungen sind in 
der Einrichtung vorzuhalten; entsprechend ist für ein 
gesundes Raumklima (z. B. durch geeignetes Lüften, 
Beleuchtung und Schadstoffminimierung) Sorge zu 
tragen. Eine adäquate Möblierung in den Gruppen und 
Funktionsräumen sowie zweckdienliche Sanitärberei-
che mit Wickelplätzen und Lerntoiletten sind vorzu-
halten. Darüber hinaus ist ein Sichtschutz zur Vermei-
dung von Einblicken in die Intimsphäre der Kinder in 
den Sanitärbereichen anzubringen.
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1.8.2.
Die Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes 
(IfSG) sind einzuhalten. Der Einrichtungsträger hat 
insbesondere sicherzustellen:
— Die darin enthaltene Benachrichtigungs-, Mitwir-

kungs-, Belehrungs- und Dokumentationspflichten 
sind einzuhalten (§ 34 Abs. 6 IfSG).

— Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ge-
mäß § 35 IfSG vor Aufnahme ihrer Tätigkeit und 
im Weiteren mindestens im Abstand von 2 Jahren 
von ihrem Arbeitgeber über die gesundheitlichen 
Anforderungen und Mitwirkungspflichten zu un-
terrichten.

— Die Einrichtungen arbeiten bei der Bekämpfung 
von Infektionskrankheiten eng mit dem Gesund-
heitsamt zusammen.

— Der Träger der Einrichtung hat dafür Sorge zu 
tragen, dass die Fachkräfte Kenntnisse über Erste 
Hilfe erwerben und regelmäßig aktualisieren.

— Gesundheitsgefährdende Stoffe sind unter Ver-
schluss zu halten.

— Giftige Pflanzen dürfen auf dem Gelände nicht 
vorhanden sein.

1.8.3
Die angebotenen Mahlzeiten in den Kindertagesein-
richtungen sollen altersgemäß und ausgewogen sein. 
Die Qualität der Nahrungsmittel soll den Empfehlun-
gen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung entspre-
chen (§ 5 Gesundheitsvorsorge-VO in Kindertagesein-
richtungen und der Kindertagespflege).

1.9 Unfallverhütung, Versicherung
Die regelmäßige Überwachung der Einrichtung ein-
schließlich des dazugehörigen Geländes und der un-
mittelbaren Umgebung zur Verhütung von Unfällen ist 
durch den Träger sicherzustellen. Die Einhaltung der 
Unfallverhütungsvorschriften ist zu beachten.

1.10 Bauliche Anlagen, Brandschutz
Bei Neu- und Umbauten sowie bei Inanspruchnahme 
bisher anders genutzter Gebäude sind die allgemeinen 
Bau- und Brandschutzverordnungen gemäß der jeweils 
gültigen Landesbauordnung und Brandverhütungsvor-
schriften einzuhalten.
1.10.1
Der bauliche Zustand ist durch den Träger regelmäßig 
zu überwachen. Ist der Träger nicht Eigentümer des 
Gebäudes, ist in dem Miet- und Nutzungsvertrag die 
Verpflichtung zur Instandhaltung eindeutig zu regeln. 
Bauliche Schäden, die zu einer Gefährdung von Leben 
und Gesundheit führen können, sind unverzüglich zu 
beheben.
1.10.2
Vorgeschriebene Brandverhütungsmaßnahmen sowie 
Verhaltensregeln im Brandfall und der Umgang mit 
Löschgeräten müssen dem Personal vertraut sein.

1.11 Meldepflichten, Meldungen

1.11.1

Neben den in § 47 SGB VIII aufgeführten Melde-
pflichten haben die Träger von Einrichtungen gemäß 
§ 31 1. Erstes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes Saarland (AG KJHG) alle Um-
stände, die auf eine Gefährdung des Wohles der Kinder 
durch Gegebenheiten in der Einrichtung schließen las-
sen, dem Landesjugendamt unverzüglich zu melden.

Nach § 47 SGB VIII haben die Träger von erlaubnis-
pflichtigen Einrichtungen dem Landesjugendamt un-
verzüglich

1. die Betriebsaufnahme unter Angabe von Namen 
und Anschrift des Trägers, Art und Standort der 
Einrichtung, der Zahl der verfügbaren Plätze sowie 
der Namen und der beruflichen Ausbildung der 
Leitung und der Betreuungskräfte,

2. Ereignisse oder Entwicklungen, die geeignet sind, 
das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu beein-
trächtigen, sowie

3. die bevorstehende Schließung der Einrichtung

anzuzeigen.

Personenbezogene Daten einzelner Minderjähriger 
sind dabei nur mitzuteilen, soweit dies für die Aufga-
benerfüllung des Landesjugendamtes erforderlich ist.

Bauliche Veränderungen und wesentliche Änderungen 
in der Konzeption der Einrichtung sind mitzuteilen.

1.11.2

Die allgemeinen Melde- und Auskunftspflichten erge-
ben sich aus § 47 sowie den §§ 99 ff. SGB VIII, § 31 
1. AGKJHG und § 8 SKBBG. Darüber hinaus berich-
ten die Träger von Kindertageseinrichtungen anhand 
eines Melde- und Erhebungsbogens einmal jährlich 
dem Landesjugendamt.

1.12 Datenschutz

Der Datenschutz ist durch Anwendung der entspre-
chenden gesetzlichen Bestimmungen zu gewährleis-
ten. Die Träger der Einrichtungen haben diejenigen 
technischen und organisatorischen Maßnahmen zu 
treffen, die im Interesse schutzwürdiger Belange der 
Betroffenen erforderlich sind. Hierzu gehören insbe-
sondere eine verschließbare und sichere Aufbewah-
rung der sensiblen, personenbezogenen Daten und die 
ausdrückliche Regelung der Zutrittsbefugnis.

Teil 2 Regelungen in den Kindertageseinrichtungen

2.1 Grundsätze für alle Einrichtungen

2.1.1

Kindertageseinrichtungen sind familienbegleitende 
und familienunterstützende Einrichtungen, in denen 
Kinder für einen Teil des Tages oder ganztags betreut 
werden. Näheres regeln §§ 2 ff. SKBBG und die dazu 
erlassene Ausführungsverordnung.
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2.1.2

Bei Angeboten über Mittag ist besonders darauf zu 
achten, dass:

— die in § 5 der Gesundheitsvorsorge-VO formulier-
ten Rahmenbedingungen für gesunde Ernährung 
und Bewegung umgesetzt werden,

— ab einer ununterbrochenen Betreuungszeit von 
6,5 Stunden eine warme Mahlzeit verpflichtender 
Bestandteil des Angebotes der Einrichtung ist,

— für Krippen- und Kindergartenkinder Schlaf- und 
Ruhemöglichkeiten vorgehalten werden,

— eine angemessene Esssituation gestaltet ist,

— altersgemäße Außenkontakte bestehen.

2.1.3

Als pädagogische Fachkräfte gelten:

— für die Betreuung von Kindern bis zu 3 Jahren 
Kinderpfleger/innen, Kinderkrankenschwestern, 
Erzieher/innen und Dipl.-Sozialpädagogen/innen, 
Studienabsolvent/innen eines Bachelorstudien-
ganges der Sozialen Arbeit oder vergleichbarer  
Studien gänge,

— für die Betreuung von 3 – 6-jährigen Kindern 
Kinderpfleger/innen, Erzieher/innen, und Dipl.-
Sozial pädagogen/innen, Studienabsolvent/innen 
eines Bachelorstudienganges der Sozialen Arbeit 
oder vergleichbarer Studiengänge,

— für Schulkinder in der Regel Erzieher/innen, Dipl.- 
Sozialarbeiter/innen und Dipl.-Sozialpädagogen/
innen, Studienabsolvent/innen eines Bachelorstu-
dienganges der Sozialen Arbeit oder vergleich-
barer Studiengänge.

Erzieher/innen und Dipl.-Sozialarbeiter/innen, Dipl.-
Sozialpädagogen/innen im Anerkennungsjahr können 
zur Hälfte beim Personalschlüssel als pädagogische 
Fachkräfte berücksichtigt werden.

Je nach Konzeption der Einrichtung können darüber 
hinaus auch andere Mitarbeiter/innen mit speziellen 
Qualifikationen als Fachkräfte anerkannt werden.

2.1.4

Als Leiter/innen dürfen nur Fachkräfte mit ausrei-
chender beruflicher Erfahrung eingesetzt werden. Sie 
sollen über einen Hochschulabschluss als Dipl.-Sozial-
pädagogen/innen, Dipl.-Sozialarbeiter/innen, Kind-
heitspädagogen/innen oder über einen einschlägigen 
vergleichbaren Hochschulabschluss verfügen.

Entsprechend der Größe der Einrichtung ist eine an-
gemessene Freistellung für die Leitungsfunktion im 
Umfang von 6 Stunden pro Gruppe vorzusehen, ab 
4 Gruppen sollte eine Freistellung im Umfang einer 
ganzen Stelle erfolgen. Dies gilt nicht für Einrich-
tungen mit nur einer Gruppe. Die Leiter/innen sollen 
vollzeitbeschäftigt sein (Verordnung zu Ausführung 
des Saarländischen Kinderbetreuungs- und -bildungs-
gesetzes, Ausführungs-VO SKBBG).

2.1.5

Zu den Arbeitszeiten der Mitarbeiter/innen gehören 
neben der unmittelbaren Arbeit mit den Kindern auch 
Verfügungszeiten im Umfang von 25 % der jeweiligen 
Arbeitszeit, insbesondere zur Vor- und Nachbereitung 
der pädagogischen Arbeit, Teambesprechungen und 
zur Zusammenarbeit mit Eltern. Dies gilt auch für Teil-
zeitkräfte.

2.1.6

Bei der personellen Besetzung ist darauf zu achten, 
dass vor dem Hintergrund des pädagogischen Auftrags 
und Tagesablaufs der Einrichtung möglichst wenige 
Wechsel der Bezugspersonen stattfinden. Dies ist beim 
Verhältnis zwischen Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten 
zu berücksichtigen.

2.1.7

Arbeiten Erziehungsberechtigte oder andere Personen 
in Kindertageseinrichtungen, die aus einer Elterninitia-
tive entstanden sind, kontinuierlich mit, können bis zu 
25 % der notwendigen personellen Mindestbesetzung 
von Eltern abgedeckt werden. Umfang und Ausgestal-
tung dieser Mitarbeit muss in der Konzeption der Ein-
richtung definiert sein. Die Namen und Einsatzzeiten 
der jeweiligen Personen sind von den Einrichtungen 
monatlich zu dokumentieren und dem Landesjugend-
amt nachzuweisen.

2.1.8

Besondere Aufgaben und Bedingungen sind bei dem 
unter 2.2 bis 2.5 vorgesehenen Bedarf an Raum bzw. 
Personal entsprechend zu berücksichtigen. Ggf. ist auch 
eine Reduzierung der Gruppengröße vorzunehmen.

Besondere Aufgaben und Bedingungen sind insbeson-
dere:

— Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf (Inklusion),

— ungünstige räumliche Dispositionen.

2.1.9

In der Einrichtung ist pädagogisch geeignetes Spiel- 
und Bildungsmaterial sowie Fachliteratur ausreichend 
vorzuhalten und regelmäßig zu ergänzen.

2.1.10

Für jedes Kind sind folgende persönliche Daten zu do-
kumentieren:

— Regelung der Abholberechtigung,

— Name, Vorname und Geburtsdatum des Kindes,

— Name, Vorname, Adresse, Telefonnr. der Eltern, 
Pflegeeltern oder sonstiger Personensorgeberech-
tigter,

— Besonderheiten des Kindes, deren Kenntnis für die 
Betreuung erforderlich ist,

— ggf. Art und Anschrift der Schule,

— Impfstatus,

— notwendige Medikamente.
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In Bezug auf die Erhebung, Speicherung sowie Nut-
zung der personenbezogenen Daten sind die Regelun-
gen des Datenschutzes einzuhalten.
Eltern, Pflegeeltern oder sonstige Personensorge-
berechtigte haben das Recht, jederzeit Auskunft darü-
ber zu erhalten, welche Daten über sie bzw. das Kind 
gespeichert sind. Sie dürfen nur mit Einverständnis 
dieser oder auf Grundlage einer gesetzlichen Regelung 
an Dritte weitergegeben werden und dienen ansonsten 
nur dem internen Gebrauch.
2.1.11
Die Erziehungsberechtigten sind bei der Aufnahme 
des Kindes schriftlich über die Bestimmungen der 
§§ 33 – 36 IfSG zu informieren. Die Kenntnisnahme ist 
schriftlich zu bestätigen.
Bei Vorliegen einer ansteckenden Krankheit nach dem 
Infektionsschutzgesetz ist Folgendes zu beachten:
— Die Erziehungsberechtigten sind zu verpflichten, 

der Einrichtung die Erkrankung umgehend zu mel-
den, um schnellstmöglich Vorsorge treffen und 
ggf. Behandlungsmaßnahmen zum Schutz der üb-
rigen Kinder empfehlen und einleiten zu können.

— Die Eltern der übrigen Kinder sind umgehend und 
ohne Nennung der erkrankten Kinder über das 
Vorkommen einer ansteckenden Krankheit nach 
dem Infektionsschutzgesetz in der Einrichtung zu 
informieren.

— Beim Auftreten einer in § 34 IfSG definierten In-
fektionskrankheit darf das betroffene Kind die 
Einrichtung erst wieder besuchen, wenn es laut 
ärztlichem Urteil gesund ist und keine Anste-
ckungsgefahr mehr besteht.

2.2 Kinderkrippen
2.2.1
Kinderkrippen sind Bildungs- und Betreuungseinrich-
tungen für Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr.
2.2.2
In einer Gruppe können 10, in der Regel 11 sowie auf 
Antrag in Ausnahmefällen bis zu 12 Kinder betreut 
werden.
2.2.3
Für jede Gruppe muss ein Gruppenraum mit 3,5 qm 
Grundfläche pro Kind vorhanden sein.
Für die gesamte Einrichtung sind vorzusehen:
— ein Speiseraum,
— ein Bewegungsraum,
— ausreichend Schlafräume oder Ruhemöglichkeiten,
— Sanitärbereiche mit altersentsprechenden Wasch-

becken und Toiletten sowie eine Dusche oder 
Bade möglichkeit,

— Wickelbereiche,
— eine Küche,

— ausreichend Raum für Personal und Leitung,

— Abstell- und Lagermöglichkeiten, auch für Kinder-
wagen und Pflegemittel,

— ein ausreichend großes Spielgelände im Freien mit 
krippenspezifischen Außenspielgeräten,

— Möglichkeiten für Elterngespräche.

In Bezug auf die Ausgestaltung der Sanitär- und 
Wickel bereiche ist der Schutz der Intimsphäre der Kin-
der zu gewährleisten.

2.2.4

Entsprechend der Öffnungszeiten sind für jede Gruppe 
mindestens zwei pädagogische Fachkräfte gleichzeitig 
einzusetzen.

2.2.5

Auf Antrag können in Ausnahmefällen von Seiten des 
Landesjugendamtes geringfügige Abweichungen ge-
nehmigt werden.

2.3 Kindergärten

2.3.1

Kindergärten sind Bildungs- und Betreuungseinrich-
tungen für Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis 
zum Schuleintritt.

2.3.2

In einer Gruppe dürfen höchstens 25 Kinder betreut 
werden.

2.3.3

Für jede Gruppe muss ein Gruppenraum mit mindes-
tens 2 qm pro Kind vorhanden sein.

Für die gesamte Einrichtung sind vorzusehen:

— ein Speiseraum,

— ein Bewegungs- bzw. Mehrzweckraum,

— ausreichend Schlafräume oder Ruhemöglichkeiten,

— Sanitärbereiche mit altersentsprechenden Wasch-
becken und Toiletten sowie eine Dusche oder Ba-
demöglichkeit,

— Wickelmöglichkeiten,

— eine Küche,     

— ausreichend Raum für Personal und Leitung,

— ein Förderraum für jeweils zwei Gruppen,

— Abstell- und Lagermöglichkeiten, auch für Pflege-
mittel,

— ein ausreichend großes Spielgelände im Freien,

— Möglichkeiten für Elterngespräche.

In Bezug auf die Ausgestaltung der Sanitär- und 
Wickel möglichkeiten ist der Schutz der Intimsphäre 
der Kinder zu gewährleisten.
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In begründeten Ausnahmefällen kann auf Antrag von 
dieser Zumessung abgewichen werden.
2.3.4
Bei 1-gruppigen Einrichtungen sind mindestens zwei 
pädagogische Fachkräfte gleichzeitig einzusetzen. 
Bei zwei- und mehrgruppigen Einrichtungen sind im 
Schnitt 1.5 Kräfte pro Gruppe gleichzeitig einzusetzen.
2.3.5
Auf Antrag können in Ausnahmefällen von Seiten des 
Landesjugendamtes geringfügige Abweichungen ge-
nehmigt werden.

2.4 Kinderhorte
2.4.1
Kinderhorte sind Bildungs- und Betreuungseinrichtun-
gen, die schulpflichtige Kinder in der Regel bis zu ih-
rem 12. bzw. 14. Lebensjahr betreuen.
2.4.2
In einer Gruppe dürfen in der Regel 15, höchstens 
20 Kinder betreut werden.
2.4.3
Für jede Gruppe muss ein Gruppenraum mit mindes-
tens 2 qm Grundfläche pro Kind vorhanden sein.
Für die gesamte Einrichtung sind vorzusehen:
— ein Speiseraum,
— Räumlichkeiten zum Erledigen der Hausaufgaben,
— ein Bewegungs- bzw. Mehrzweckraum, evtl. ein 

Werkraum und Möglichkeiten für Tischtennis, 
Tischfußball o. Ä.,

— ein oder mehrere Ausweichräume,
— ausreichend Ruhemöglichkeiten,
— geschlechtersensible Sanitärbereiche mit alters-

entsprechenden Waschbecken und Toiletten sowie 
eine Dusche oder Bademöglichkeit,

— eine Küche,
— ausreichend Raum für Personal und Leitung,
— ein Förderraum für jeweils zwei Gruppen,
— Abstell- und Lagermöglichkeiten, auch für Pflege-

mittel,
— ein ausreichend großes Spielgelände im Freien,
— Möglichkeiten für Elterngespräche.
In Bezug auf die Ausgestaltung der Sanitärbereiche ist 
der Schutz der Intimsphäre der Kinder und Jugendli-
chen zu gewährleisten.
2.4.4
Bei 1-gruppigen Einrichtungen sind mindestens zwei 
pädagogische Fachkräfte gleichzeitig einzusetzen. 
Bei zwei- und mehrgruppigen Einrichtungen sind im 
Schnitt 1.5 Kräfte pro Gruppe gleichzeitig einzusetzen.

2.4.5

Auf Antrag können in Ausnahmefällen von Seiten des 
Landesjugendamtes geringfügige Abweichungen ge-
nehmigt werden.

2.5 Altersgemischte Gruppen

2.5.1

Altersgemischte Gruppen sind Bildungs- und Betreu-
ungsformen für Kinder im Krippen- und Kindergarten-
alter, als auch im Kindergarten- und Hortalter.

2.5.2

Auf eine entsprechende Altersmischung ist zu achten. 
Soweit Kinder im Alter von null bis sechs Jahren be-
treut werden, sollen 15 Kinder, davon höchstens sechs 
Kinder unter drei Jahren sowie höchstens zwei Säug-
linge, soweit Kinder im Alter von zwölf Monaten bis 
sechs Jahren betreut werden, 18 Kinder, davon höchs-
tens sechs Kinder unter drei Jahren, und soweit Kinder 
im Alter von drei Jahren bis zwölf Jahren betreut wer-
den, 20 Kinder in einer Gruppe sein.

2.5.3

Für jede altersgemischte Gruppe muss ein Gruppen-
raum entsprechend 2.2.3 und 2.3.3 vorhanden sein.

Entsprechend der Altersmischung sind die in 2.2.3 und 
2.3.3 genannten zusätzlichen Räume vorzuhalten.

2.5.4

Entsprechend der Öffnungszeiten sind für jede alters-
gemischte Gruppe mindestens zwei pädagogische 
Fachkräfte gleichzeitig einzusetzen.

2.5.5

Die Rahmenbedingungen von Gruppen mit einer ande-
ren Altersmischung sind vor Inbetriebnahme mit dem 
Landesjugendamt unter Einbeziehung des örtlichen Ju-
gendamtes abzusprechen.

2.5.6

Auf Antrag können in Ausnahmefällen von Seiten des 
Landesjugendamtes geringfügige Abweichungen ge-
nehmigt werden.

2.6 Integrative Kindertageseinrichtungen

2.6.1

Integrative Kindertageseinrichtungen sind Bildungs- 
und Betreuungseinrichtungen, in denen Kinder mit und 
ohne Behinderung gemeinsam betreut werden.

2.6.2

Die Größe integrativer Gruppen beträgt je nach Kon-
zeption und Aufnahmeanteil von Krippen- und Kin-
dergartenkindern zwischen 8 und 15 Plätze. Davon 
können 4 bis 5 Plätze dauerhaft für Kinder mit Behin-
derung oder die von Behinderung bedroht sind, vorge-
halten werden.
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2.6.3

Bei integrativen Einrichtungen gelten die Regelungen 
betreffend des Raumangebotes und der Ausstattung 
für die jeweilige Altersgruppe der nicht behinderten 
Kinder entsprechend. Darüber hinaus sind zusätzlich 
spezielle Räume (z. B. Therapieräume, Abstellräume 
für Rollstühle und Pflegematerialen) und eine behin-
dertengerechte Ausstattung notwendig.

2.6.4

Ferner gelten die Regelungen betreffend der Betreuung 
durch pädagogische Fachkräfte für die jeweilige Al-
tersgruppe der nicht behinderten Kinder entsprechend.

Darüber hinaus hat der behinderungsbedingte perso-
nelle Mehrbedarf Berücksichtigung zu finden. Dieser 
sollte in angemessenem Umfang auch durch den Ein-
satz von therapeutischen Fachkräften sichergestellt 
werden.

2.6.5

Auf Antrag können in Ausnahmefällen von Seiten des 
Landesjugendamtes geringfügige Abweichungen ge-
nehmigt werden.

2.7 Andere Kindertageseinrichtungen

Für andere Einrichtungen, die gem. § 45 SGB VIII ei-
ner Betriebserlaubnis bedürfen, gelten die Bestimmun-
gen der Richtlinie entsprechend.

Saarbrücken, den 2. März 2017

Die Ministerin für Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie

Bachmann

89 Gemeinsame Förderrichtlinie  
 des Ministeriums für Finanzen und Europa  
 und des Ministeriums für Soziales, Gesundheit,  
 Frauen und Familie

zur Förderung der Anpassung vorhandenen 
Wohnraums an die Belange von älteren Menschen 

ab der Vollendung des 60. Lebensjahres und 
Menschen mit erheblicher oder außergewöhnlicher 

Gehbehinderung mit Merkzeichen „G“ oder 
„aG“ bzw. und/oder Pflegegrad nach SGB XI

Vom 6. März 2017

Inhaltsverzeichnis

1 Zuwendungszweck; allgemeine Fördervorausset-
zungen, Fördergrundlagen

 1.1 Zuwendungszweck

 1.2 Fördergrundlagen, allgemeine Fördervoraus-
setzungen

 1.3 Ziele und Indikatoren
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 2.1 Gegenstand der Förderung
 2.2 Zuwendungsempfänger
 2.3 Zuwendungsvoraussetzungen
 2.4 Art, Umfang und Höhe der Zuwendung
 2.5 Verfahren
 2.6 Verwendungsnachweisverfahren
 2.7 Anzuwendende Vorschriften
3 Förderung im Mietwohnungsbestand
 3.1 Gegenstand der Förderung
 3.2 Zuwendungsempfänger
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 4.2 Anrechnung sonstiger Leistungen
 4.3 Verbot des vorzeitigen Maßnahmenbeginns
 4.4 Inkrafttreten

1  Zuwendungszweck; allgemeine Fördervor-
aussetzungen, Fördergrundlagen

1.1 Zuwendungszweck
Für ältere Menschen ab Vollendung des 60. Le-
bensjahres und Menschen mit von der zustän-
digen Stelle festgestellter erheblicher oder 
außergewöhnlicher Gehbehinderung mit Merk-
zeichen „G“ oder „aG“ bzw. und/oder Pflege-
grad nach SGB XI bilden die Wohnung und das 
nähere Wohnumfeld den zentralen Lebensmit-
telpunkt. Trotzdem sind sie oftmals gezwungen, 
allein wegen vorhandener baulicher Barrieren 
ihrer Wohnung oder wegen Einschränkungen in 
der Nutzungs- oder Zugangsmöglichkeit ihr ge-
wohntes Umfeld zu verlassen. Oftmals müssen 
Betroffene in ein Heim oder eine Pflegeeinrich-
tung wechseln, obwohl bauliche Anpassungen 
den Verbleib in der vertrauten Wohnung und 
Umgebung ermöglichen würden.
Zu diesem Zweck soll die Wohnsituation der 
Betroffenen durch die Förderung baulicher 
Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren 
und zur Erleichterung der Nutzungs- und Zu-
gangsmöglichkeiten im vorhandenen Wohn-
raum verbessert werden.

1.2 Fördergrundlagen, allgemeine Fördervor-
aussetzungen

1.2.1 Das Land gewährt im Rahmen der verfügba-
ren Haushaltsmittel in Anwendung des Wohn-
raumförderungsgesetzes (WoFG) und der dazu 
erlassenen Verwaltungsvorschriften über Zu-
wendungen zur Wohnraumförderung (Wohn-
raumförderungsbestimmungen – WFB), zur 
Durchführung des Wohnungsbauprogramms 
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(Programmvorschriften) und zur Sicherung der 
Belegungsbindung (Sicherungsvorschriften) 
in der jeweils gültigen Fassung, nach dieser 
Förder richtlinie sowie im Übrigen nach Maß-
gabe der Verwaltungsvorschriften zu § 44 der 
Haushaltsordnung des Saarlandes (VV zu § 44 
LHO) Zuwendungen zu den nachfolgend be-
schriebenen Maßnahmen. Ein Rechtsanspruch 
auf Förderung besteht nicht, vielmehr ent-
scheidet die Bewilligungsbehörde nach ihrem 
pflichtgemäßen Ermessen.

1.2.2 Gefördert werden Maßnahmen im selbst ge-
nutzten Wohneigentum nach Maßgabe der Nr. 2 
und Maßnahmen im Mietwohnungsbestand 
nach Maßgabe der Nr. 3 dieser Förderrichtlinie. 
Maßnahmen an Wohnungen, die nicht im Saar-
land liegen, sind nicht förderfähig.

1.3 Ziele und Indikatoren

Ziel der Förderung ist es, Menschen ab Vollen-
dung des 60. Lebensjahres und Menschen mit 
von der zuständigen Stelle festgestellter erheb-
licher oder außergewöhnlicher Gehbehinderung 
mit Merkzeichen „G“ oder „aG“ bzw. und/oder 
Pflegegrad nach SGB XI den Verbleib in der 
eigenen Häuslichkeit und der gewohnten Um-
gebung zu ermöglichen und damit die Notwen-
digkeit eines Heimaufenthalts zu vermeiden. 
Zugleich soll mit dem Programm ein Beitrag 
zur Integration von behinderten Menschen in ihr 
gewohntes Lebensumfeld erbracht werden.

Indikator der Zielerreichung in Abhängigkeit 
von dem verfügbaren Förderbudget ist die Zahl 
der hergerichteten Wohnungen.

2 Förderung im selbstgenutzten Wohneigentum

2.1 Gegenstand der Förderung

2.1.1 Gefördert wird die Anpassung der Wohnung an 
die Belange von Menschen ab Vollendung des 
60. Lebensjahres und Menschen mit von der zu-
ständigen Stelle festgestellter erheblicher oder 
außergewöhnlicher Gehbehinderung mit Merk-
zeichen „G“ oder „aG“ bzw. und/oder Pflege-
grad nach SGB XI durch

• bauliche Maßnahmen zur Herrichtung als 
barrierefrei nutzbare Wohnung, oder

• Einzelmaßnahmen zur Reduzierung von Bar-
rieren

2.1.2 Förderbare Kosten für Einzelmaßnahmen sind 
diejenigen Kosten für Maßnahmen

• der Beseitigung von Barrieren im Bad (bspw. 
Einbau bodengleicher Dusche, Schaffung 
von notwendigen Bewegungsflächen, sonsti-
ge Ausstattungsverbesserungen),

• des barrierereduzierenden Umbaus von 
Wohnungen sowie der gebäudeinternen Er-
schließung (bspw. Grundrissänderungen zur 
Schaffung von notwendigen Bewegungs-
flächen in Wohn- und Schlafräumen sowie 

Fluren, Verbreiterung von Türen und Abbau 
von Türschwellen u.ä.). Hierunter fallen auch 
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicher-
heit, Orientierung und Kommunikation durch 
technische Systeme zur Unterstützung von 
Hilfsbedürftigen im Alltag (ohne Endgeräte 
und Unterhaltungstechnik), für die Bedie-
nung und Steuerung von baugebundenen An-
triebssystemen oder Ruf-, Notruf- und Unter-
stützungssysteme,

• der Verbesserung der Erreichbarkeit der 
Wohnungen, des Gebäudezugangs sowie 
der äußeren Erschließung (z. B. Einbau von 
Rampen oder Aufzügen)

Nicht zuwendungsfähige Kosten sind Eigenleis-
tungen des Zuwendungsempfängers, Kosten für 
Eigenbauten sowie Finanzierungskosten. Leis-
tungen der Pflegeversicherung gelten als Eigen-
mittel.

2.1.3 Gefördert werden Maßnahmen an Wohnungen 
im selbst genutzten Einfamilienhaus, an der 
selbst genutzten Wohnung im Zweifamilienhaus 
oder an der eigengenutzten Eigentumswoh-
nung. Ausnahmsweise können Maßnahmen an 
der zweiten Wohnung oder Einliegerwohnung 
im Zweifamilienhaus gefördert werden, wenn 
diese Wohnung Angehörigen des Zuwendungs-
empfängers im Sinne des § 18 Abs. 2 WoFG zur 
selbständigen Haushaltsführung überlassen ist 
und zu diesem Haushalt eine berechtigte Person 
im Sinne der Nr. 2.3 gehört.

2.2 Zuwendungsempfänger

 Zuwendungsempfänger ist der Bauherr der un-
ter Nr. 2.1 aufgeführten Maßnahmen, der die 
Voraussetzungen nach § 11 Abs. 3 WoFG er-
füllt.

2.3 Zuwendungsvoraussetzungen

Die Förderung setzt voraus, dass zum Haus-
halt des Zuwendungsempfängers ein Mensch 
ab Vollendung des 60. Lebensjahres oder ein 
schwerbehinderter Mensch im Sinne des § 2 des 
Neunten Buchs des Sozialgesetzbuchs mit einer 
erheblichen oder außergewöhnlichen Gehbehin-
derung mit Merkzeichen „G“ oder „aG“ bzw. 
und/oder einem Pflegegrad gehört (berechtigte 
Person). Der Haushalt darf die Einkommens-
grenze nach § 9 WoFG in Verbindung mit § 3 der 
Verordnung über die Einkommensgrenzen bei 
der sozialen Wohnraumförderung vom 3. Ap-
ril 2012 (Amtsbl. I S. 120) nicht überschreiten. 
Im Falle der Nr. 2.1.3 Satz 2 darf der Haushalt 
des Angehörigen die Einkommensgrenze nach 
§ 9 WoFG in Verbindung mit § 3 der Verord-
nung über die Einkommensgrenzen bei der so-
zialen Wohnraumförderung vom 3. April 2012 
(Amtsbl. I S. 120) nicht überschreiten.

2.4 Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

2.4.1 Die Förderung erfolgt im Wege der Projektförde-
rung als Teilfinanzierung, und zwar nach einem 
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Anteil der zuwendungsfähigen Ausgaben (An-
teilsfinanzierung) in der Form des Zuschusses.

2.4.2 Der Zuschuss beträgt

a) für Menschen ab Vollendung des 60. Lebens-
jahres

• bei Herrichtung als barrierefrei nutzbare 
Wohnung 50 % der nicht durch sonstige 
Leistungen gedeckten Kosten, höchstens 
jedoch 7.500 Euro

• bei der Durchführung von Einzelmaßnah-
men nach Nr. 2.1.2 50 % der nicht durch 
sonstige Leistungen gedeckten Kosten, 
höchstens jedoch 5.000 Euro. Dieser 
Höchstbetrag gilt auch dann, wenn mehrere 
Einzelmaßnahmen durchgeführt werden.

b) für Menschen mit von der zuständigen Stelle 
festgestellter erheblicher oder außergewöhn-
licher Gehbehinderung mit Merkzeichen „G“ 
oder „aG“ bzw. und/oder Pflegegrad nach 
SGB XI

• bei Herrichtung als barrierefrei nutzbare 
Wohnung 50 % der nicht durch sonstige 
Leistungen gedeckten Kosten, höchstens 
jedoch 11.250 Euro

• bei der Durchführung von Einzelmaßnah-
men nach Nr. 2.1.2 75 % der nicht durch 
sonstige Leistungen gedeckten Kosten, 
höchstens jedoch 7.500 Euro. Dieser 
Höchstbetrag gilt auch dann, wenn mehrere 
Einzelmaßnahmen durchgeführt werden.

Für Maßnahmen an derselben Wohnung kann 
eine Zuwendung nur einmal in Anspruch ge-
nommen werden.

2.5 Verfahren
2.5.1 Bewilligungsbehörde ist das Ministerium für 

Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie. An-
träge sind schriftlich an das Ministerium für 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, Ab-
teilung B, Referat B3, zu richten; die entspre-
chenden Antragsformulare werden von der Be-
willigungsbehörde bereitgestellt.

2.5.2 Dem Antrag sind beizufügen

• Kostenvoranschlag der beabsichtigten Maß-
nahmen,

• Baugenehmigung oder Vorlage in der Geneh-
migungsfreistellung bzw. Vorlage/Kenntnis-
gabe von verfahrensfreien Vorhaben nebst 
Bauzeichnungen, soweit baurechtlich erfor-
derlich,

• Nachweis des Eigentums an der zu fördern-
den Wohnung, z. B. Grundbuchauszug, Kata-
sterauszug,

• Nachweis der Gehbehinderung mit Merkzei-
chen „G“ oder „aG“ oder der Pflegegrad der 
zum Haushalt gehörenden berechtigten Per-
son (Nr. 2.3),

• Einkommenserklärung soziale Wohnraum-
förderung des Haushalts,

• Altersnachweis der berechtigten Person 
(Nr. 2.3)

Die Bewilligungsbehörde kann unvollständige 
Anträge zurückgeben, insbesondere wenn nach-
geforderte Unterlagen nicht im vorgegebenen 
Zeitraum nachgereicht werden.

2.5.3 Mit vollständigen Unterlagen vorgelegte Anträ-
ge werden in der zeitlichen Reihenfolge des Ein-
gangs bei der Bewilligungsbehörde bearbeitet. 
Soweit die verfügbaren Mittel nicht ausreichen, 
alle vorliegenden Anträge zu berücksichtigen, 
ist die Bewilligungsbehörde berechtigt, die Ver-
gabe der Mittel nach der sozialen Dringlichkeit 
auszurichten. Die Bewilligungsbehörde ist be-
rechtigt, diejenigen Anträge zurückzugeben, die 
wegen Ausschöpfung der verfügbaren Mittel 
nicht mehr berücksichtigt werden können.

2.6 Verwendungsnachweisverfahren
 Die Verwendung der Zuwendung ist nach Ab-

schluss der geförderten Maßnahme gegenüber 
der Bewilligungsbehörde vom Zuwendungs-
empfänger im Rahmen eines Verwendungsnach-
weises nach vorgegebenem Muster und durch 
die Vorlage der Rechnungen nachzuweisen.

2.7 Anzuwendende Vorschriften
 Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt abwei-

chend von Nr. 7 VV zu § 44 LHO nach Vorlage 
des Verwendungsnachweises in einer Summe. 
Für die Bewilligung und Abrechnung der Zu-
wendungen sowie für den Nachweis und die 
Prüfung der Verwendung sowie die ggf. erfor-
derliche Aufhebung des Zuwendungsbeschei-
des/der Förderzusage und die Rückforderung 
der gewährten Zuwendung gelten im Übrigen 
die VV zu § 44 LHO.
An die Stelle der ANBest-P und BNBest-Bau 
(Anlagen 2 und 5 zu den VV zu § 44 LHO) 
treten die Nebenbestimmungen für Zuwendun-
gen zur Wohnraumförderung (NBest-WoRaum) 
nach Anlage 1 der Programmvorschriften mit 
der Maßgabe, dass für Nachweis und Prüfung 
der Verwendung statt Nr. 6.1 Satz 1 NBestWo-
Raum die Nr. 2.6 dieser Förderrichtlinie anzu-
wenden ist.

3 Förderung im Mietwohnungsbestand
3.1 Gegenstand der Förderung

Gefördert wird die Anpassung von Mietwoh-
nungen im Sinne der Nr. 3.1.1 der Programm-
vorschriften 2016 an die Belange behinderter 
oder älterer Menschen durch bauliche Maßnah-
men im Sinne der Nr. 3.3.9 der Programmvor-
schriften 2016.

3.2 Zuwendungsempfänger
Zuwendungsempfänger ist der Bauherr der unter 
Nr. 3.1 aufgeführten Maßnahmen, der die Vor-
aussetzungen nach § 11 Abs. 3 WoFG erfüllt. Mit 
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der Annahme der Zuwendung übernimmt der Zu-
wendungsempfänger die Verpflichtung, die pro-
grammspezifischen Bindungen einzuhalten.

3.3 Art, Umfang und Höhe der Förderung
3.3.1 Die Förderung erfolgt durch die Gewährung 

eines Tilgungszuschusses zur Ergänzung einer 
nach Nr. 3.3.9 der Programmvorschriften 2016 
beantragten Darlehensförderung.

3.3.2 Der Tilgungszuschuss beträgt 10 % des voll-
ausgezahlten Förderdarlehens. Erfüllen die zu 
fördernden Wohnungen die Anforderungen 
nach Nr. 3.3.9 Satz 6 der Programmvorschrif-
ten 2016, beträgt der Tilgungszuschuss 15 % 
des vollausgezahlten Förderdarlehens. Der Til-
gungszuschuss wird im Zeitpunkt des Beginns 
der Rückzahlung des Förderdarlehens von die-
sem abgesetzt. Die festgelegten Zins- und Til-
gungsleistungen werden von dem in dieser Wei-
se reduzierten Förderdarlehen berechnet.

3.4 Verfahren
Der Antrag auf Gewährung des Tilgungszu-
schusses ist zusammen mit dem Antrag auf 
Bewilligung des Förderdarlehens nach den Pro-
grammvorschriften 2016 bei der Saarländischen 
Investitionskreditbank AG, Saarbrücken, zu 
stellen. In der Förderzusage über die Bewilli-
gung des Förderdarlehens wird der Tilgungszu-
schuss der Höhe nach vorläufig festgesetzt. Für 
die abschließende Ermittlung des Tilgungszu-
schusses ist die Höhe des Förderdarlehens zum 
Zeitpunkt der Vollauszahlung maßgeblich. Bei 
einer vorzeitigen Beendigung der wohnungs-
rechtlichen Bindungen oder einer Kündigung 
des Förderdarlehens ist der gewährte Tilgungs-
zuschuss zeitanteilig im Verhältnis zur Dauer 
der zweckentsprechenden Verwendung der ge-
förderten Wohnung zu erstatten.

4 Sonstige gemeinsame Zuwendungsbestim-
mungen

4.1 Kumulierungsverbot
Für die nach dieser Förderrichtlinie zu fördern-
den Wohnungen dürfen keine sonstigen Förder-
mittel der sozialen Wohnraumförderung in An-
spruch genommen werden. Bei Maßnahmen der 
Mietwohnraumförderung ist eine Kombination 

mit sonstigen Fördermitteln der sozialen Wohn-
raumförderung für andere Wohnungen inner-
halb desselben Gebäudes zulässig.

4.2 Anrechnung sonstiger Leistungen

Soweit Leistungen von Sozialleistungsträgern 
(z.B. Krankenkasse, Pflegekasse, Sozialhilfeträ-
ger) in Anspruch genommen werden, verringern 
sich die zuwendungsfähigen Kosten um den Be-
trag der in Anspruch genommenen Leistung.

4.3 Verbot des vorzeitigen Maßnahmenbeginns

Mit den Maßnahmen darf vor Bewilligung der 
Förderung nicht begonnen werden. Als Maß-
nahmenbeginn gilt der tatsächliche Beginn der 
Arbeiten, für die eine Zuwendung beantragt 
wird, oder der Abschluss eines Lieferungs- oder 
Leistungsvertrags zur Ausführung der zu för-
dernden Maßnahme.

4.4 Inkrafttreten

Diese Förderrichtlinie tritt am 1. April 2017 in 
Kraft und am 31. Dezember 2019 außer Kraft. 
Sie ersetzt die Gemeinsame Förderrichtlinie des 
Ministeriums für Finanzen und Europa und des 
Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen 
und Familie zur Förderung der behindertenge-
rechten Anpassung vorhandenen Wohnraums an 
die Belange von Menschen mit außergewöhn-
licher Gehbehinderung mit Merkzeichen „aG“ 
bzw. und/oder Pflegestufe nach SGB XI vom 
24. November 2015 (Amtsblatt des Saarlandes 
Teil II, Seite 1311). Die zum Zeitpunkt des In-
krafttretens vorliegenden Förderanträge werden 
nach den bisherigen Regelungen bewilligt, falls 
nicht schriftlich eine Umstellung auf die vorlie-
gende Förderrichtlinie beantragt wird. Bereits 
bewilligte Förderungen werden nach den bishe-
rigen Regelungen weitergeführt.

Saarbrücken, den 6. März 2017

Der Minister für Finanzen und Europa
Toscani

Die Ministerin für Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie

Bachmann
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B. Beschlüsse und Bekanntmachungen des Landes

Bekanntmachungen in Bezug auf Gesetze

87 Bekanntmachung von Mustern zur Abgabe 
 von Verpflichtungserklärungen nach § 8 
 des Gesetzes über die Sicherung  
 von Sozialstandards, Tariftreue und Mindest- 
 löhnen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge  
 im Saarland (Saarländisches Tariftreuegesetz – 
 STTG) vom 6. Februar 2013

Vom 17. Februar 2017

Gemäß § 8 Absatz 1 des Gesetzes über die Sicherung 
von Sozialstandards, Tariftreue und Mindestlöhnen bei 
der Vergabe öffentlicher Aufträge im Saarland (Saar-
ländisches Tariftreuegesetz – STTG) vom 6. Febru-
ar 2013 (Amtsbl. I S. 84) werden nachfolgend Muster 
zu § 3 des Gesetzes bekannt gemacht.

Die Erklärungsmuster gelten für öffentliche Aufträ-
ge, die nach dem 31. Dezember 2016 durch Bekannt-
machung eingeleitet worden sind.

Saarbrücken, den 17. Februar 2017

Die Regierung des Saarlandes:

Die Ministerpräsidentin
Kramp-Karrenbauer

Die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, 
Energie und Verkehr

Rehlinger

Der Minister für Finanzen und Europa
Toscani

Der Minister für Inneres und Sport
Bouillon

Die Ministerin für Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie

Bachmann

Der Minister der Justiz
Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost

Der Minister für Bildung und Kultur
Commerçon
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- Anlage 1 - 
 

Stand: Januar 2017 
 

Maßnahme:       Vergabe-Nr.:............................................  
(falls vorhanden) 

................................................................... 
 
................................................................... 
 
 
 
Angebot für:       Eröffnungstermin:...................................... 
 
 
................................................................... 
 
................................................................... 
 

 
 

Verpflichtungserklärung  
zur Tariftreue und Mindestentlohnung für die Vergabe von öffentlichen Bau-,  

Liefer- und Dienstleistungsaufträgen  
 

Die Bestimmungen des Gesetzes über die Sicherung von Sozialstandards, Tariftreue und Min-
destlöhnen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge im Saarland (Saarländisches Tariftreuegesetz - 
STTG) vom 6. Februar 2013 (Amtsbl. I S. 84) und die Verordnung zur Anpassung des Mindest-
lohns gemäß § 3 Absatz 5 Satz 3 STTG vom 27. Oktober 2016 (Amtsbl. I S. 1016) wurden zur 
Kenntnis genommen und es wird nachstehende Verpflichtungserklärung abgegeben: 
 
Meinem/Unserem Angebot liegt die folgende Vereinbarung zugrunde: 

1. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, im Fall der Auftragserteilung nach § 1 Absatz 1 STTG den in 
meinem/unserem Unternehmen beschäftigten und zur Ausführung des öffentlichen Auftrages 
eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, ohne Auszubildende, wenigstens diejeni-
gen Mindestarbeitsbedingungen einschließlich des Mindestentgelts zu gewähren, welche im 
Geltungsbereich des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG) Anwendung finden (§ 3 Absatz 1 
STTG). Sollte das dort festgelegte Entgelt unter einem Stundenlohn von 8,84 Euro brutto liegen, 
so gelten die 8,84 Euro brutto nach § 3 Absatz 4 STTG als verbindlich. 

2. Für den Fall, dass das AEntG nicht einschlägig ist, verpflichte(n) ich mich/wir uns, meinen 
/unseren zur Ausführung des öffentlichen Auftrages eingesetzten Beschäftigten, ohne Auszubil-
dende, bei der Ausführung der Leistung mindestens 8,84 Euro brutto pro Stunde zu zahlen (§ 3 
Absatz 4 STTG).  

3. Die nach diesem Gesetz anzuwendenden Entgelttarife und Mindestarbeitsbedingungen nach 
dem AEntG sind unter folgendem Link abrufbar: http://www.saarland.de/tarifregister.htm Stich-
wort „Saarländisches Tariftreuegesetz - STTG“. 

4. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die Beiträge zu den Zweigen der sozialen Sicherheit zu zahlen, 
die nach dem auf die Beschäftigungsverhältnisse meiner/unserer Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer anzuwendenden Recht zu entrichten sind. 
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5. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns dafür Sorge zu tragen, dass Leiharbeitnehmerinnen und -nehmer 
im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
Februar 1995 (BGBl. I S. 158), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 20. Dezem-
ber 2011 (BGBl. I S. 2854), in der jeweils geltenden Fassung bei der Ausführung der Leistung 
für die gleiche Tätigkeit ebenso entlohnt werden wie meine/unsere regulär Beschäftigten (§ 3 
Absatz 6 STTG). 

6. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, dem öffentlichen Auftraggeber zur Durchführung von Stichpro-
benkontrollen Einblick in die Entgeltabrechnungen sowie in die in § 9 Absatz 1 STTG darüber 
hinaus aufgeführten, vollständigen und prüffähigen Unterlagen zu geben. Das Einverständnis 
der von mir/uns eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu der Vorlage der Entgel-
tabrechnungen und Überprüfung der vorgelegten Entgeltabrechnungen werde(n) ich/wir einho-
len. 

7. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, für jeden schuldhaften Verstoß gegen die Verpflichtungen ge-
mäß §§ 3, 4, 8 Absatz 2 und 9 STTG eine Vertragsstrafe in Höhe von bis zu fünf Prozent des 
Auftragswertes zu zahlen. Mir/Uns ist bekannt, dass bei mehreren Verstößen die Summe der 
Vertragsstrafen zehn Prozent des Auftragswertes nicht übersteigen darf. Mir/Uns ist ebenfalls 
bekannt, dass ich/wir zur Zahlung einer Vertragsstrafe nach Satz 1 auch für den Fall verpflichtet 
bin/sind, dass der Verstoß durch ein Nachunternehmen begangen wird und ich/wir den Verstoß 
kannte(n) oder kennen musste(n). Mir/Uns ist bekannt, dass die verwirkte Strafe, sollte diese 
unverhältnismäßig hoch sein, von dem öffentlichen Auftraggeber, basierend auf mei-
nem/unserem Antrag, auf den angemessenen Eurobetrag herabgesetzt werden kann. Dieser 
kann beim Dreifachen des Betrages liegen, den der Auftragnehmer durch den Verstoß gegen 
die Tariftreuepflichten gemäß § 3 des Gesetzes eingespart hat. 

8. Ich/Wir erkenne(n) an, dass die schuldhafte Nichterfüllung der in den §§ 3 und 4 STTG genann-
ten Anforderungen durch mich/uns oder durch die von mir/uns eingesetzten Nachunternehmer 
sowie schuldhafte Verstöße gegen die Verpflichtungen der §§ 8 Absatz 2 und 9 Absatz 2 STTG 
den Auftraggeber zur fristlosen Kündigung berechtigen.  

9. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die für mich/uns nach den §§ 3 und 4 sowie 8 und 9 STTG be-
stehenden Verpflichtungen an etwaige Nachunternehmer oder Verleiher identisch vertraglich 
weiterzugeben und derart zum Vertragsgegenstand zu machen, dass diese Verpflichtungen zu-
gleich unmittelbare Wirkung zugunsten des öffentlichen Auftraggebers entfalten. Dies gilt insbe-
sondere für das Verlangen der Abgabe einer dieser Verpflichtungserklärung gleichlautenden Er-
klärung. 

10. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, nach der Beauftragung etwaiger Nachunternehmer und/oder 
Verleiher deren Verpflichtungserklärungen dem öffentlichen Auftraggeber unverzüglich und un-
aufgefordert vorzulegen. 

 

 

 

------------------------------------------------ 
Datum und Unterschrift 

Firmenanschrift (Stempel), Telefon und Angabe des An-
sprechpartners (in Druckschrift) 
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- Anlage 2 - 
 

Stand: Januar 2017 
 

Maßnahme:       Vergabe-Nr.:............................................  
(falls vorhanden) 

................................................................... 
 
................................................................... 
 
 
 
Angebot für:       Eröffnungstermin:...................................... 
 
 
................................................................... 
 
................................................................... 
 

 
 

Verpflichtungserklärung  
zur Tariftreue und Mindestentlohnung für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen 

im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs  
 
Die Bestimmungen des Gesetzes über die Sicherung von Sozialstandards, Tariftreue und Min-
destlöhnen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge im Saarland (Saarländisches Tariftreuegesetz - 
STTG) vom 6. Februar 2013 (Amtsbl. I S. 84) und die Verordnung zur Anpassung des Mindest-
lohns gemäß § 3 Absatz 5 Satz 3 STTG vom 27. Oktober 2016 (Amtsbl. I S. 1016) wurden zur 
Kenntnis genommen und es wird nachstehende Verpflichtungserklärung abgegeben: 
 
Meinem/Unserem Angebot liegt die folgende Vereinbarung zugrunde: 

1. Bei Aufträgen über Leistungen oder Genehmigungen im Öffentlichen Personennahverkehr im 
Sinne des § 1 Absatz 2 STTG verpflichte(n) ich mich/wir uns den in meinem/unserem Unter-
nehmen beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, ohne Auszubildende, bei der 
Ausführung dieser Leistungen mindestens das Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten 
Modalitäten zu zahlen, das in einem im Saarland für diesen Bereich geltenden Tarifvertrag vor-
gesehen ist. Sollte das tariflich festgelegte Entgelt unter einem Stundenlohn von 8,84 Euro brut-
to liegen, so gelten die 8,84 Euro brutto als verbindlich. Des Weiteren verpflichte(n) ich mich/wir 
uns, die sonstigen tarifvertraglichen Regelungen, insbesondere zum Urlaubsgeld, zu vermö-
genswirksamen Leistungen, Zuschlagsregelungen und Arbeitgeberleistungen zur Altersvorsorge 
zu gewährleisten und während der Ausführungszeit Änderungen nachzuvollziehen (§ 3 Absatz 2 
STTG). 

2. Die nach diesem Gesetz anzuwendenden Entgelttarife nebst den unter Nummer 1 aufgeführten 
sonstigen Regelungen sind unter folgendem Link abrufbar: 

http://www.saarland.de/tarifregister.htm Stichwort „Saarländisches Tariftreuegesetz - STTG“. 

3. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die Beiträge zu den Zweigen der sozialen Sicherheit zu zahlen, 
die nach dem auf die Beschäftigungsverhältnisse meiner/unserer Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer anzuwendenden Recht zu entrichten sind. 
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4. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns dafür Sorge zu tragen, dass Leiharbeitnehmerinnen und -nehmer 
im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
Februar 1995 (BGBl. I S. 158), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 20. Dezem-
ber 2011 (BGBl. I S. 2854), in der jeweils geltenden Fassung bei der Ausführung der Leistung 
für die gleiche Tätigkeit ebenso entlohnt werden wie meine/unsere regulär Beschäftigten (§ 3 
Absatz 6 STTG). 

5. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, dem öffentlichen Auftraggeber zur Durchführung von Stichpro-
benkontrollen Einblick in die Entgeltabrechnungen sowie in die in § 9 Absatz 1 STTG darüber 
hinaus aufgeführten, vollständigen und prüffähigen Unterlagen zu geben. Das Einverständnis 
der von mir/uns eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu der Vorlage der Entgel-
tabrechnungen und Überprüfung der vorgelegten Entgeltabrechnungen werde(n) ich/wir einho-
len. 

6. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, für jeden schuldhaften Verstoß gegen die Verpflichtungen ge-
mäß §§ 3, 4, 8 Absatz 2 und 9 STTG eine Vertragsstrafe in Höhe von bis zu fünf Prozent des 
Auftragswertes zu zahlen. Mir/Uns ist bekannt, dass bei mehreren Verstößen die Summe der 
Vertragsstrafen zehn Prozent des Auftragswertes nicht übersteigen darf. Mir/Uns ist ebenfalls 
bekannt, dass ich/wir zur Zahlung einer Vertragsstrafe nach Satz 1 auch für den Fall verpflichtet 
bin/sind, dass der Verstoß durch ein Nachunternehmen begangen wird und ich/wir den Verstoß 
kannte(n) oder kennen musste(n). Mir/Uns ist bekannt, dass die verwirkte Strafe, sollte diese 
unverhältnismäßig hoch sein, von dem öffentlichen Auftraggeber, basierend auf mei-
nem/unserem Antrag, auf den angemessenen Eurobetrag herabgesetzt werden kann. Dieser 
kann beim Dreifachen des Betrages liegen, den der Auftragnehmer durch den Verstoß gegen 
die Tariftreuepflichten gemäß § 3 des Gesetzes eingespart hat. 

7. Ich/Wir erkenne(n) an, dass die schuldhafte Nichterfüllung der in den §§ 3 und 4 STTG genann-
ten Anforderungen durch mich/uns oder durch die von mir/uns eingesetzten Nachunternehmer 
sowie schuldhafte Verstöße gegen die Verpflichtungen der §§ 8 Absatz 2 und 9 Absatz 2 STTG 
den Auftraggeber zur fristlosen Kündigung berechtigen.  

8. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die für mich/uns nach den §§ 3 und 4 sowie 8 und 9 STTG be-
stehenden Verpflichtungen an etwaige Nachunternehmer oder Verleiher identisch vertraglich 
weiterzugeben und derart zum Vertragsgegenstand zu machen, dass diese Verpflichtungen zu-
gleich unmittelbare Wirkung zugunsten des öffentlichen Auftraggebers entfalten. Dies gilt insbe-
sondere für das Verlangen der Abgabe einer dieser Verpflichtungserklärung gleichlautenden Er-
klärung. 

9. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, nach der Beauftragung etwaiger Nachunternehmer und/oder 
Verleiher deren Verpflichtungserklärungen dem öffentlichen Auftraggeber unverzüglich und un-
aufgefordert vorzulegen. 

 

 

 

----------------------------------------------------- 
Datum und Unterschrift 

Firmenanschrift (Stempel), Telefon und Angabe des An-
sprechpartners (in Druckbuchstaben) 
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Stellenausschreibungen

81 Stellenausschreibung

Beim Landesamt für Zentrale Dienste – Amt für Bau 
und Liegenschaften – in Saarbrücken ist kurzfristig die 
Stelle 

einer Diplomingenieurin/eines 
Diplomingenieurs (FH) oder Bachelors 

der Fachrichtung „Versorgungstechnik“ 
bzw. vergleichbarer Fachrichtung 

zu besetzen.

Das Aufgabengebiet beinhaltet im Wesentlichen die 
Planung und Ausführung von Anlagen der Technischen 
Gebäudeausrüstung (Heizungs-, Klima-, Lüftungs- La-
bor-, Medizin- und Sanitärtechnische Anlagen).

Im Rahmen der Aufgabenerledigung sind alle Leis-
tungsphasen der HOAI entweder in Eigenleistung oder 
in der Funktion der Fachprojektleitung unter Einschal-
tung freiberuflich Tätiger abzudecken.

Selbständiges, eigenverantwortliches und leistungsori-
entiertes Arbeiten werden ebenso erwartet wie Team-
fähigkeit, Durchsetzungsvermögen sowie Kosten- und 
Effizienzbewusstsein. Grundkenntnisse der für öffent-
liche Auftraggeber geltenden Vergaberegelungen (ins-
besondere der VOB, HOAI) sowie von Planungs- und 
Ausschreibungssoftware sind ebenfalls erwünscht.

Die Eingruppierung erfolgt – vorbehaltlich der Zu-
stimmung der Personalkommission – in die Entgelt-
gruppe 11 des TV-L.

Das Ministerium für Finanzen und Europa fördert aktiv 
die Gleichstellung aller Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Wir begrüßen deshalb Bewerbungen von Frauen 
und Männern, unabhängig von deren kultureller und 
sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung, 
Behinderung oder sexueller Identität. Bewerberinnen 
und Bewerber mit Schwerbehinderung werden bei 
gleicher Eignung unter Berücksichtigung aller Um-
stände des Einzelfalls bevorzugt, sofern organisatori-
sche oder dienstliche Gründe nicht entgegenstehen.

Das Ministerium für Finanzen und Europa strebt laut 
Frauenförderplan die Erhöhung des Anteils der Frauen 
an und ist daher an Bewerbungen von Frauen beson-
ders interessiert.

In Bereichen, in denen Frauen noch unterrepräsentiert 
sind, werden bei gleicher Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung Frauen nach Maßgabe des LGG 
berücksichtigt, sofern nicht in der Person des Mitbe-
werbers liegende Gründe überwiegen.

Beim Landesamt für Zentrale Dienste steht ein Eltern-
Kind-Zimmer zur Verfügung. Das Landesamt unter-
stützt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch 
flexible Arbeitszeitgestaltung.

Die ausgeschriebene Stelle kann auch von zwei Teil-
zeitkräften besetzt werden, wobei Flexibilität in der 
Arbeitsgestaltung sowie ständige Abstimmung und 

Kommunikation zwischen den beiden Teilzeitkräften 
erforderlich ist.

Wenn Sie interessiert sind, bewerben Sie sich bitte bis 
zum 7. April 2017 ausschließlich über die Internet-
plattform www.interamt.de (Angebots-ID 374229).

84 Stellenausschreibung  
 des Ministeriums der Justiz

In der Justizvollzugsanstalt Saarbrücken sollen zur 
Verstärkung des Betreuungsteams im forensisch-thera-
peutischen Bereich zum 1. Juni 2017

ein Sozialarbeiter/eine Sozialarbeiterin 
(Sozialpädagoge/Sozialpädagogin)

eingestellt werden. Die Einstellung erfolgt zunächst 
befristet auf zwei Jahre. Bei Bewährung kann eine un-
befristete Weiterbeschäftigung angestrebt werden. Die 
Vergütung richtet sich nach Entgeltstufe E 9 des TV-L. 
Eine Beschäftigung ist grundsätzlich auch auf Teilzeit-
basis möglich.

Aufgabengebiet:

• Betreuung von Strafgefangenen im Erwachsenen-
strafvollzug der JVA Saarbrücken

• Soziale Einzelfallhilfe und soziale Gruppenarbeit

• Unterstützung von Programmen des allgemeinen 
Sozialen Dienstes und Entwicklung von eigenen 
Betreuungs-, Beschäftigungs- und Freizeitangebo-
ten für Strafgefangene

• Mitwirkung bei der Aufstellung und Fortschrei-
bung von Vollzugsplänen im interdisziplinären 
Team

• Fertigung von Stellungnahmen und Berichten an 
verschiedene Behörden

Anforderungen:

• Ein abgeschlossenes Fachhochschulstudium und 
die staatliche Anerkennung als Sozialarbeiterin/
Sozialarbeiter oder eine äquivalente Qualifikation,

• Vorerfahrungen in entsprechenden Aufgaben-
gebieten oder Erfahrungen in der Arbeit mit Rand-
gruppen (erwünscht),

• Organisationstalent und ausgeprägte Fähigkeit zur 
Kommunikation und Netzwerkarbeit,

• Teamfähigkeit, Flexibilität, hohe Belastbarkeit, so-
ziale Kompetenz sowie eine gute Kooperationsfä-
higkeit im Hinblick auf die schwierige Klientel,

• sicheres Auftreten im Konfliktmanagement und in 
der Krisenintervention sowie Durchsetzungsfähig-
keit,

• gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähig-
keit.

Nähere Auskünfte erteilt Frau Müller (Tel.: 06 81/501-
54 32/m.mueller@justiz.saarland.de). Bitte übersenden 
Sie bis spätestens 31. März 2017 Ihre aussagefähige 
Bewerbung unter Angabe einer E-Mail-Adresse mit 
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den üblichen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer 
Lebenslauf, Zeugniskopien) an das Ministerium der 
Justiz – Abteilung Justiz- und Maßregelvollzug, Sozi-
ale Dienste – Postfach 10 24 51, 66024 Saarbrücken.
Im Rahmen der tatsächlichen Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern und der 
gesetzlichen Maßgabe, eine eventuell bestehende Un-
terrepräsentanz von Frauen innerhalb des Geltungsbe-
reichs des bestehenden Frauenförderplans zu beseiti-
gen, ist das Ministerium der Justiz an der Bewerbung 
von Frauen besonders interessiert, ebenso wie an der 
Bewerbung schwerbehinderter Menschen, die bei glei-
cher Eignung im Rahmen der gesetzlichen Bestim-
mungen bevorzugt berücksichtigt werden.
Bitte vermerken Sie in Ihrem Bewerbungsschreiben, 
ob Ihre Bewerbung für etwaige spätere Stellenaus-
schreibungen als Initiativbewerbung in unseren Unter-
lagen verbleiben soll.
Die Bewerbungsunterlagen werden im Falle der Nicht-
vormerkung für spätere Ausschreibungen innerhalb 
von 3 Monaten nach Abschluss des Auswahlverfah-
rens vernichtet, sofern nicht eine Herausgabe geltend 
gemacht wird. Auf die Übersendung von Origina-
len, Klarsichthüllen und Schnellheftern sollte daher 
verzichtet werden. Eine Rücksendung der Bewer-
bungsunterlagen ist nur bei gleichzeitiger Einsen-
dung eines ausreichend frankierten und adressierten  
Rückumschlages  möglich.
Die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen-
den Kosten werden nicht erstattet.

Saarbrücken, den 23. Februar 2017

Ministerium der Justiz
Im Auftrag 

Müller

85 Stellenausschreibung  
 des Ministeriums für Bildung und Kultur  
 des Saarlandes

Vom 2. März 2017

Zum 1. August 2017 werden
Lehramtsbewerber/innen für das Lehramt an  

beruflichen Schulen in den Vorbereitungsdienst
eingestellt.
Ferner können nach § 7 Abs. 2 und 3 des Saarländi-
schen Lehrerbildungsgesetzes (SLBiG) in Verbindung 
mit § 3 Abs. 3 und 5 der Verordnung über die Ausbil-
dung und die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an 
beruflichen Schulen (LPO II) voraussichtlich auch
• Lehramtsbewerber/innen für das Lehramt an Gym-

nasien und Gemeinschaftsschulen im Bedarfsfall 
mit zwei allgemein bildenden Fächern, die laut 
LPO II im Vorbereitungsdienst der beruflichen 
Schulen des Saarlandes ausgebildet werden können,

• Inhaber/innen eines akkreditierten Masterabschlus-
ses in Verbindung mit dem Bachelorabschluss in 

derselben Fachrichtung oder eines universitären 
Diploms in den Fach-/Studienrichtungen

 — Bautechnik
 — Elektrotechnik
 — Ernährungs- und Haushaltswissenschaft 

(z. B. auch Ökotrophologie, Lebensmittel-
technologie, Lebensmittelchemie)

 — Erziehungswissenschaft (z. B. auch Sozial-
pädagogik, Psychologie)

 — Gesundheits- und Pflegewissenschaften 
(z. B. Pharmazie, Public Health, Medizin)

 — Kraftfahrzeugtechnik (z. B. auch Maschi-
nenbau mit Vertiefungsrichtung Fahrzeug-
technik)

 — Metalltechnik (z. B. auch Maschinenbau, 
Werkstofftechnik, Fertigungstechnik, Metall-
bautechnik bzw. Automatisierungstechnik)

 — Mechatronik (Systems Engineering)
 — Versorgungstechnik
und gegebenenfalls weiteren Fachrichtungen des tech-
nisch-gewerblichen und sozialpflegerischen Bereichs, 
sowie
• Wirtschaftspädagogik
unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf 
in den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an berufli-
chen Schulen im Saarland aufgenommen werden.
Schwerbehinderte werden im Rahmen der geltenden 
Bestimmungen bevorzugt berücksichtigt.
Bewerber/innen, die zusätzlich über einschlägige Be-
rufserfahrung oder eine Berufsausbildung verfügen, 
können bevorzugt berücksichtigt werden.
Im Rahmen der Beschulung von Migranten und 
Flüchtlingen ist das Ministerium für Bildung und Kul-
tur an Bewerbern/innen mit den o. g. Qualifikationen 
und der Zusatzqualifikation Deutsch als Zweitsprache 
bzw. Deutsch als Fremdsprache besonders interessiert.
Bewerbungen sind bis

Dienstag, 4. April 2017
ausschließlich online über das Bewerbungsportal 
Inter amt möglich (www.interamt.de). Bitte registrie-
ren Sie sich auf Interamt und bewerben Sie sich unter 
der Stellenangebots-ID 373220 mit den im Bewer-
bungsformular geforderten Angaben.
Außerdem laden Sie bitte folgende Unterlagen (falls 
bereits vorhanden) als Datei hoch:
• Lebenslauf
• Lichtbild
• Hochschulzugangsberechtigung
• Zeugnis über die Erste Staatsprüfung bzw. der Di-

plomprüfung (Universität) oder des akkreditierten 
Masterabschlusses in Verbindung mit dem Bache-
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lor in derselben Fachrichtung oder eine gleichwer-
tige Hochschulabschlussprüfung

• Nachweis über Studienleistungen (Transcripts of 
Records)

• Zeugnisse, Arbeitsverträge und Bescheinigungen 
über betriebspraktische Tätigkeiten bzw. eine ab-
geschlossene Berufsausbildung

• gegebenenfalls ein Nachweis der Schwerbehinde-
rung

• gegebenenfalls der Nachweis der kirchlichen Un-
terrichtserlaubnis

• gegebenenfalls der Nachweis über einen bereits 
begonnenen Vorbereitungsdienst, der nicht been-
det wurde.

Sollte Ihnen kein Internetzugang zur Verfügung ste-
hen, wenden Sie sich bitte an das Referat D 3 unter der 
Telefonnummer 06 81/501-72 88.

Noch nicht vorhandene Unterlagen können per E-Mail 
nachgereicht werden bis zum

Freitag, 28. April 2017

unter der Mailadresse: k.jakubik@bildung.saarland.de.

Beglaubigte Kopien bzw. Originale der als Datei ein-
gereichten Unterlagen werden im weiteren Bewer-
bungsprozess (ggf. zum Vorstellungsgespräch) von uns 
eingefordert.

Für Bewerberinnen und Bewerber, die über die Ers-
te Staatsprüfung für das Lehramt an beruflichen 
Schulen verfügen, erfolgt das Auswahlverfahren nach 
dem Gesetz über die Zulassung zum Vorbereitungs-
dienst für Lehrämter im Saarland (GZVL) in der Fas-
sung vom 23. Juni 1999 (Amtsbl. S. 1054) und der 
Verordnung über die Zulassung zum Vorbereitungs-
dienst für Lehrämter im Saarland vom 20. April 2000 
(Amtsbl.  S. 835). Die dafür zusätzlich notwendigen 
Nachweise sind diesen Bewerbungen beizufügen.

Ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis gemäß 
§ 30a des Bundeszentralregistergesetzes zur Vorlage 
bei einer Behörde bitte erst nach schriftlicher Auffor-
derung durch das Ministerium für Bildung und Kultur 
beantragen.

86 Stellenausschreibung  
 des Ministeriums für Bildung und Kultur  
 des Saarlandes

Vom 2. März 2017

An beruflichen Schulen des Saarlandes werden zum 
16. August 2017 Lehrkräfte mit der Befähigung für 
das Lehramt an beruflichen Schulen (2. Staatsprüfung) 
in den nachfolgend aufgeführten Fachrichtungen bzw. 
Fächerkombinationen eingestellt:

I. Technisch-gewerblicher Bereich

 Berufliche und allgemein bildende Unterrichts-
fächer an beruflichen Schulen, insbesondere Me-

talltechnik, Kraftfahrzeugtechnik und Ernährungs- 
und Haushaltswissenschaften

II. Sozialpflegerischer Bereich

 Berufliche und allgemein bildende Unterrichtsfä-
cher an beruflichen Schulen, insbesondere Sozial-
pädagogik und Gesundheit

III. Kaufmännisch-wirtschaftlicher Bereich

 Wirtschaftswissenschaften und allgemein bildende 
Unterrichtsfächer an beruflichen Schulen

Ferner können im Bedarfsfall auch Lehrkräfte mit der 
Befähigung für das Lehramt an Gymnasien und Ge-
meinschaftsschulen (Sekundarstufe II) in zwei allge-
mein bildenden Fächern eingestellt werden.

Die Einstellungen erfolgen, sofern die beamtenrecht-
lichen Voraussetzungen gegeben sind, im Beamten-
verhältnis auf Probe, andernfalls im Arbeitsverhältnis 
vorzugsweise in Vollzeitbeschäftigung; Teilzeitbe-
schäftigung ist möglich. Die Einstufung erfolgt nach 
Besoldungsgruppe A 13 bzw. Entgeltgruppe 13 TV-L.

Schwerbehinderte werden im Rahmen der geltenden 
Bestimmungen bevorzugt berücksichtigt.

Bewerber/innen, die zusätzlich über einschlägige Be-
rufserfahrung oder eine Berufsausbildung verfügen, 
können bevorzugt berücksichtigt werden.

Im Rahmen der Beschulung von Migranten und Flücht-
lingen ist das Ministerium für Bildung und Kultur an 
Bewerbern/innen mit den o. g. Lehramtsbefähigungen 
und der Zusatzqualifikation Deutsch als Zweit sprache 
bzw. Deutsch als Fremdsprache besonders interessiert. 
Es können aufgrund einer besonderen Bedarfslage in 
diesem Bereich Einstellungen auch außerhalb des o. g. 
Einstellungstermins erfolgen.

Bewerbungen sind bis

Dienstag, 4. April 2017

ausschließlich online über das Bewerbungsportal 
Interamt  möglich (www.interamt.de). Bitte registrie-
ren Sie sich auf Interamt und bewerben Sie sich unter 
der Stellen-ID 373222 mit den im Bewerbungsformu-
lar geforderten Angaben.

Außerdem laden Sie bitte folgende Unterlagen (falls 
bereits vorhanden) als Datei hoch:

• Lebenslauf

• Lichtbild

• Hochschulzugangsberechtigung

• Zeugnis über die Zweite Staatsprüfung für das 
Lehramt an beruflichen Schulen bzw. das Lehramt 
an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen (Sek. II)

• Zeugnis über die Erste Staatsprüfung bzw. der 
Diplom prüfung (Universität) oder des akkreditier-
ten Masterabschlusses in Verbindung mit dem Ba-
chelor in derselben Fachrichtung oder eine gleich-
wertige Hochschulabschlussprüfung
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• Zeugnisse, Arbeitsverträge und Bescheinigungen 
über betriebspraktische Tätigkeiten (auch nach 
Ablegen der Zweiten Staatsprüfung) bzw. eine ab-
geschlossene Berufsausbildung

• gegebenenfalls ein Nachweis der Schwerbehinde-
rung

• gegebenenfalls der Nachweis der kirchlichen Un-
terrichtserlaubnis

• bei Bewerbungen von Lehrkräften im Dienst ande-
rer Bundesländer die Freigabeerklärung des jewei-
ligen Dienstherrn

Von Bewerbungen über den Postweg oder per E-Mail 
bitten wir abzusehen.
Sollte Ihnen kein Internetzugang zur Verfügung ste-
hen, wenden Sie sich bitte an das Referat D 3 unter der 
Telefonnummer 06 81/501-72 88.
Noch nicht vorhandene Unterlagen können per E-Mail 
nachgereicht werden bis zum

Freitag, 28. April 2017

unter der Mailadresse: k.jakubik@bildung.saarland.de.

Beglaubigte Kopien bzw. Originale der als Datei ein-
gereichten Unterlagen werden im weiteren Bewer-
bungsprozess (ggf. zum Vorstellungsgespräch) von uns 
eingefordert.

Für Bewerber/innen aus anderen Bundesländern, die 
den Vorbereitungsdienst erst nach dem 28. April 2017 
abschließen, ist ein vorläufiger Bescheid des zuständi-
gen Prüfungsamtes ebenfalls bis zum 28. April 2017 
erforderlich. Der Bescheid sollte die Fächerkombinati-
on und die zu erwartende Endnote enthalten.

Ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis gemäß 
§ 30a des Bundeszentralregistergesetzes zur Vorlage 
bei einer Behörde bitte erst nach schriftlicher Auffor-
derung durch das Ministerium für Bildung und Kultur 
beantragen.
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